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RESOLUTION 66/184

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/437,
Ziff. 12)1.

66/184. Informations- und Kommunikationstechnologien 
im Dienste der Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/183 vom
21. Dezember 2001, 57/238 vom 20. Dezember 2002,
57/270 B vom 23. Juni 2003, 59/220 vom 22. Dezember
2004, 60/252 vom 27. März 2006, 62/182 vom 19. Dezember
2007, 63/202 vom 19. Dezember 2008, 64/187 vom 21. De-
zember 2009, 65/141 vom 20. Dezember 2010 und andere
einschlägige Resolutionen,

sowie unter Hinweis
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barkeit mehrsprachiger Inhalte und Internetadressen und des
Aufkommens neuer Dienste und Anwendungen, darunter mo-
bile Medizin, mobile Transaktionen, elektronische Behörden-
dienste, elektronisches Lernen, elektronischer Geschäftsver-
kehr und Entwicklungsdienstleistungen, die ein großes Poten-
zial für den Ausbau der Informationsgesellschaft bieten, 

jedoch hervorhebend, dass trotz jüngster Fortschritte
nach wie vor eine erhebliche digitale Spaltung besteht, in die-
ser Hinsicht feststellend, dass in den Entwicklungsländern
derzeit nur 26 Prozent der Bevölkerung das Internet nutzen,
während es in den entwickelten Ländern 74 Prozent sind, und
die Notwendigkeit betonend, die digitale Spaltung zu verrin-
gern, auch in Bezug auf Themen wie die Entgelte für die in-
ternationale Zusammenschaltung zur Nutzung des Internets,
und sicherzustellen, dass die Vorteile der neuen Technologi-
en, insbesondere der Informations- und Kommunikations-
technologien, allen Menschen zur Verfügung stehen,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, das Potenzial der
Informations- und Kommunikationstechnologien dazu zu
nutzen, die Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, durch ein dauerhaftes, integratives und ausgewo-
genes Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwick-
lung zu fördern,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
nachteiligen Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise auf die positiven Trends bei der Ausbreitung der
Informations- und Kommunikationstechnologien und die In-
vestitionen, die für die Sicherung eines allgemeinen Zugangs
zu solchen Technologien erforderlich sind,
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setzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse des Weltgip-
fels über die Informationsgesellschaft auf regionaler und in-
ternationaler Ebene der Generalversammlung auf ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung über die Kommission für Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung und den
Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über den Stand der
Durchführung und Weiterverfolgung dieser Resolution vor-
zulegen; 

21. beschließt, den Punkt „Informations- und Kommu-
nikationstechnologien im Dienste der Entwicklung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 66/185

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/438/Add.1, Ziff. 13)12.



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses 

270

gend, zur Einhaltung der im Entwicklungsbereich eingegan-
genen Verpflichtungen zur Erreichung der Millenniums-Ent-
wicklungsziele bis 2015 zusammenzuarbeiten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Handels- und
Entwicklungsrats22 und dem Bericht des Generalsekretärs23;

2. erklärt erneut, dass der internationale Handel ein
Motor der Entwicklung und eines dauerhaften Wirtschafts-
wachstums ist, und bekräftigt außerdem, dass ein universales,
regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerech-
tes multilaterales Handelssystem und eine sinnvolle Handels-
liberalisierung eine entscheidende Rolle bei der Förderung
des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung weltweit
spielen und damit allen Ländern ungeachtet ihres Entwick-
lungsstands zugutekommen können; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, sich protektio-
nistischen Tendenzen zu widersetzen und bereits ergriffene
handelsverzerrende Maßnahmen, die mit den Regeln der
Welthandelsorganisation unvereinbar sind, zu korrigieren,
wobei das Recht der Länder, insbesondere der Entwicklungs-
länder, anerkannt wird, ihre Flexibilitäten im Einklang mit
den von ihnen im Rahmen der Welthandelsorganisation abge-
gebenen Zusagen und eingegangenen Verpflichtungen voll zu
nutzen; 

4. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass
bei den Verhandlungen in der Doha-Runde der Welthandels-
organisation keine Fortschritte erzielt wurden, verweist er-
neut auf die Forderung, die Flexibilität und den politischen
Willen aufzubringen, die zur Überwindung des gegenwärti-
gen Verhandlungsstillstands notwendig sind, und fordert in
dieser Hinsicht, dass die multilateralen Handelsverhandlun-
gen über die Entwicklungsagenda von Doha rasch zu einem
ausgewogenen, ambitionierten, umfassenden und entwick-
lungsorientierten Ergebnis führen, im Einklang mit dem Ent-
wicklungsmandat der Ministererklärung von Doha21, dem Be-
schluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsorganisation
vom 1. August 200424 und der von der Welthandelsorganisa-
tion 2005 verabschiedeten Ministererklärung von Hong-
kong25; 

5. begrüßt die Einberufung der Achten Ministerkon-
ferenz der Welthandelsorganisation, die im Dezember 2011
in Genf abgehalten werden soll, und sieht dem Ausgang die-
ser Konferenz erwartungsvoll entgegen; 

6. bekräftigt die Verpflichtungen, die auf der Vierten
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation hinsichtlich
der am wenigsten entwickelten Länder eingegangen

wurden21, und ermutigt die entwickelten Länder und die Ent-
wicklungsländer, die nach eigenen Angaben dazu in der Lage
sind, Maßnahmen im Hinblick auf das Ziel zu treffen, allen
am wenigsten entwickelten Ländern rasch und dauerhaft ei-
nen zoll- und kontingentfreien Marktzugang im Einklang mit
der Ministererklärung von Hongkong zu gewähren; 

7. betont die vollständige, rasche und wirksame Um-
setzung der einschlägigen Bestimmungen des Aktionspro-
gramms für die am wenigsten entwickelten Länder für die
Dekade 2011-202020; 

8. bekräftigt 
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12. bringt ihre Besorgnis über die Verabschiedung
einseitiger Maßnahmen zum Ausdruck, die nicht mit den Re-
geln der Welthandelsorganisation übereinstimmen, sich auf
die Ausfuhren aller Länder, insbesondere der Entwicklungs-
länder, nachteilig auswirken und erheblichen Einfluss auf die
laufenden Verhandlungen innerhalb der Welthandelsorgani-
sation sowie auf die Verwirklichung und weitere Stärkung der
Entwicklungsdimension der Handelsverhandlungen haben; 

13. nimmt davon Kenntnis, dass am 18. und 19. Juli
2011 in Genf die Dritte Globale Überprüfung der Handelshil-
fe abgehalten wurde, mit dem Ziel, die bisherigen Fortschritte
zu prüfen und zusätzliche Maßnahmen festzulegen, die erfor-
derlich sind, um die Entwicklungsländer und die am wenigs-
ten entwickelten Länder beim Ausbau ihrer Liefer- und Aus-
fuhrkapazitäten zu unterstützen, und betont, dass es erforder-
lich ist, die Zusagen im Rahmen der Handelshilfe zu erfüllen; 

14. erkennt an, dass der Süd-Süd-Handel gestärkt wer-
den soll, stellt fest, dass ein verbesserter Marktzugang unter
den Entwicklungsländern eine positive Rolle bei der Bele-
bung des Süd-Süd-Handels spielen kann, und nimmt in dieser
Hinsicht unter anderem Kenntnis vom Abschluss der dritten
Runde der Verhandlungen über das Globale System der Han-
delspräferenzen zwischen Entwicklungsländern mit der Ver-
abschiedung des Protokolls der Runde von São Paulo am
15. Dezember 201029; 

15. bekräftigt die wichtige Rolle der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen als Koordi-
nierungsstelle innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
für die integrierte Behandlung von Handels- und Entwick-
lungsfragen und von miteinander verknüpften Fragen in den
Bereichen Finanzen, Technologie, Investitionen und nachhal-
tige Entwicklung, bittet die Konferenz, ihre Arbeit fortzuset-
zen, um in ihren drei wichtigsten Tätigkeitsbereichen, näm-
lich Konsensbildung, Forschung und Politikanalyse sowie
Gewährung technischer Hilfe, einen erhöhten Beitrag zu leis-
ten, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, auf die
Stärkung der Konferenz hinzuarbeiten; 

16. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, auch weiterhin im Einklang mit ihrem
Mandat die Entwicklung des internationalen Handelssystems
und der Trends im internationalen Handel aus dem Blickwin-
kel der Entwicklung zu beobachten und zu bewerten und ins-
besondere die für die Entwicklungsländer maßgeblichen Fra-
gen mit einem größeren Schwerpunkt auf praktischen Lösun-
gen zu analysieren, Politikanalysen durchzuführen, mit allen
einschlägigen Interessenträgern zusammenzuarbeiten und die
Entwicklungsländer beim Aufbau der nationalen Produk-
tionskapazitäten und der internationalen Wettbewerbsfähig-
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machte, die Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung36,
die Agenda 21
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Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, zu gewährleisten;

3. unterstreicht die Notwendigkeit, zur Bewältigung
der sich der Weltwirtschaft stellenden Herausforderungen
entschlossen vorzugehen, um ein ausgewogenes, nachhalti-
ges, integratives und gerechtes, mit produktiver Vollbeschäf-
tigung und hochwertigen Arbeitsplätzen einhergehendes
weltweites Wachstum sicherzustellen;

4. nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene unternomme-
nen erheblichen Anstrengungen zur Auseinandersetzung mit
den durch die Finanz- und Wirtschaftskrise verursachten Her-
ausforderungen, namentlich von den Anstrengungen zur Stär-
kung des Bankensektors durch die Erhöhung seiner Transpa-
renz und Rechenschaftspflicht;

5. stellt außerdem fest, dass die Vereinten Nationen
aufgrund ihrer universalen Mitgliedschaft und Legitimität ein
einzigartiges und wesentliches Forum für die Erörterung in-
ternationaler Wirtschaftsfragen und ihrer Auswirkungen auf
die Entwicklung sind, bekräftigt, dass die Vereinten Nationen
gute Voraussetzungen für die Mitwirkung an verschiedenen
Reformprozessen mitbringen, die auf die Verbesserung und
Stärkung der Effizienz des internationalen Finanzsystems und
der internationalen Finanzarchitektur abzielen, und erkennt
gleichzeitig an, dass die Vereinten Nationen und die interna-
tionalen Finanzinstitutionen einander ergänzende Mandate
haben und einer Koordinierung ihrer Maßnahmen daher ent-
scheidende Bedeutung zukommt;

6. erinnert in dieser Hinsicht an den Beschluss, die
Koordinierung zwischen dem System der Vereinten Nationen
und den multilateralen Finanz-, Handels- und Entwicklungs-
institutionen auf der Grundlage eines klaren Verständnisses
und der Achtung ihres jeweiligen Mandats und ihrer Len-
kungsstruktur zu stärken, um Wirtschaftswachstum, Armuts-
bekämpfung und nachhaltige Entwicklung weltweit zu för-
dern;

7. erinnert außerdem daran, dass die Länder über die
notwendige Flexibilität verfügen müssen, um antizyklische
Maßnahmen durchführen und spezifisch und gezielt auf die
Krise reagieren zu können, und fordert eine Straffung der
Auflagen, um sicherzustellen, dass sie zeitlich angemessen,
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transparente Parameter angewandt werden sollen, was durch
qualitativ hochwertige Daten und Analysen erleichtert wer-
den kann, und ermutigt die zuständigen Institutionen, na-
mentlich die Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen, sich weiter mit dieser Frage, einschließlich
ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Entwicklungsaus-
sichten von Entwicklungsländern, zu befassen;

16. fordert die multilateralen, regionalen und subre-
gionalen Entwicklungsbanken und Entwicklungsfonds auf,
auch weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Deckung des
Entwicklungsbedarfs der Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer zu spielen, so auch nach Bedarf durch koordinier-
te Maßnahmen, betont, dass gestärkte regionale Entwick-
lungsbanken und subregionale Finanzinstitutionen die natio-
nalen und regionalen Entwicklungsanstrengungen mit flexi-
bler finanzieller Unterstützung flankieren und so die Eigen-
verantwortung und die Gesamteffizienz steigern können, be-
grüßt in dieser Hinsicht die jüngsten Kapitalerhöhungen bei
multilateralen und regionalen Entwicklungsbanken und er-
mutigt außerdem zu Anstrengungen, die ausreichende Mittel-
ausstattung der subregionalen Entwicklungsbanken sicherzu-
stellen;

17. befürwortet eine verstärkte regionale und subre-
gionale Zusammenarbeit, namentlich über regionale und sub-
regionale Entwicklungsbanken, Handels- und Reservewäh-
rungsvereinbarungen und andere regionale und subregionale
Initiativen;

18. betont, dass es notwendig ist, die Standards der
Unternehmensführung und der Lenkung des öffentlichen
Sektors fortlaufend zu verbessern, namentlich in Bezug auf
Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Maßnahmen zur
Gewährleistung der Transparenz, eingedenk der schädlichen
Auswirkungen unzureichender Politiken;

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen ge-
meinsam mit den Bretton-Woods-Institutionen und anderen
maßgeblichen Akteuren zu erarbeitenden Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

20. beschließt, den Unterpunkt „Internationales Fi-
nanzsystem und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der
makroökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/188
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Kenntnis nehmend von der Arbeit, die die Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, na-
mentlich der Ausschuss für Welternährungssicherheit, und
die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen leisten, insbesondere ihren jüngsten Arbeiten betref-
fend die Finanzialisierung der Rohstoffmärkte,

sowie Kenntnis nehmend von den jüngsten Initiativen,
die Regierungen, Unternehmen und Landwirten helfen sollen,
die mit übermäßigen Schwankungen der Nahrungsmittelprei-
se verbundenen Risiken abzumildern und Kapazitäten zum
Management dieser Risiken aufzubauen, insbesondere in den
ärmsten Ländern,

in Anerkennung der Notwendigkeit, eine umfassende
und koordinierte Reaktion zum Vorgehen gegen die vielfa-
chen und komplexen Ursachen übermäßiger Preisschwan-
kungen bei Nahrungsmitteln und damit zusammenhängenden
Rohstoffen auf den Finanzmärkten zu unterstützen,

in großer Sorge über die übermäßigen Schwankungen
der Rohstoffpreise und die Auswirkungen übermäßiger Preis-
schwankungen auf die Ernährungssicherheit und die nachhal-
tige Entwicklung in den Entwicklungsländern sowie insbe-
sondere darüber, dass viele rohstoffabhängige Entwicklungs-
und Transformationsländer nach wie vor höchst anfällig für
übermäßige Preisschwankungen sind, und anerkennend, dass
die Regulierung, die Funktionsfähigkeit und die Transparenz
der Finanz- und Rohstoffmärkte auf ein angemessenes Ni-
veau angehoben werden müssen, um gegen übermäßige
Schwankungen der Rohstoffpreise anzugehen,

erneut erklärend, dass das internationale Finanzsystem
ein nachhaltiges, integratives und ausgewogenes Wirtschafts-
wachstum, eine nachhaltige Entwicklung und die Anstren-
gungen zur Beseitigung von Hunger und Armut in den Ent-
wicklungsländern unterstützen und gleichzeitig die kohärente
Mobilisierung aller Quellen der Entwicklungsfinanzierung
ermöglichen soll,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssi-
cherheit: Fortschritte bei der Umsetzung der Ergebnisse des
Weltgipfels für Ernährungssicherheit, in dem unter anderem
hervorgehoben wird, dass die Finanzialisierung der Rohstoff-
märkte seit etwa 2004 erheblich zugenommen hat, was sich
an dem steigenden Volumen der Finanzinvestitionen in
Märkte für Rohstoffderivate ablesen lässt56,

sowie Kenntnis nehmend von dem Grundsatzbericht
„Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy
Responses“ (Preisschwankungen auf den Nahrungsmittel-
und Agrarmärkten: Politische Antworten)57, der am 2. Juni
2011 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation

der Vereinten Nationen, dem Internationalen Fonds für land-
wirtschaftliche Entwicklung, dem Internationalen Währungs-
fonds, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, dem Welternährungsprogramm, der
Weltbank, der Welthandelsorganisation, dem Internationalen
Forschungsinstitut für Ernährungspolitik und der Hochrangi-
gen Arbeitsgruppe für die weltweite Nahrungsmittelkrise her-
ausgegeben wurde,

1. würdigt die von Leonel Fernández Reyna, dem
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Wirtschaftskrise zurückzuführen sind, auch künftig bei
Schuldentragfähigkeitsanalysen berücksichtigt werden sol-
len,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die anhal-
tenden nachteiligen Auswirkungen der weltweiten Finanz-
und Wirtschaftskrise, insbesondere auf die Entwicklung, in
der Erkenntnis, dass die Weltwirtschaft derzeit in eine kriti-
sche neue Phase mit deutlichen Abwärtsrisiken, darunter die
Turbulenzen auf den globalen Finanz- und Rohstoffmärkten
und eine allgemein angespannte Haushaltslage, eintritt, wel-
che die Erholung der Weltwirtschaft gefährden, und beto-
nend, dass die systemischen Schwächen und Ungleichge-
wichte weiter angegangen werden müssen und dass es fortge-
setzter Anstrengungen bedarf, das internationale Finanzsys-
tem zu reformieren und zu stärken,

in Anerkennung der Bedeutung der auf nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene unternommenen Anstrengun-
gen zur Bewältigung der durch die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise verursachten Probleme, und in der Erkennt-
nis, dass die Auswirkungen der Krise auf die Entwicklung
weiterhin anhalten, dass sie die Fortschritte bei der Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, untergraben
könnten und dass sie die Schuldentragfähigkeit in vielen Län-
dern, namentlich in den Entwicklungsländern, gefährden, un-
ter anderem durch die Folgen für die Realwirtschaft und die
Staatseinnahmen und die Erhöhung der Kreditaufnahme zur
Milderung der nachteiligen Auswirkungen der Krise, 

sowie in Anerkennung dessen, dass der Schuldenerleich-
terung, gegebenenfalls einschließlich des Schuldenerlasses,
und der Umschuldung je nach dem Einzelfall als Instrumen-
ten zur Verhütung und Bewältigung von Schuldenkrisen eine
wichtige Rolle dabei zukommt, die Auswirkungen der welt-
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise in den Entwicklungslän-
dern zu mildern, 

ferner anerkennend, welche Rolle den Privatkapitalströ-
men bei der Mobilisierung von Finanzmitteln für die Ent-
wicklung zukommt, unterstreichend, welche Probleme vielen
Entwicklungsländern durch den übermäßigen Zufluss von
kurzfristigem Kapital entstehen, namentlich was ihre Schul-
dentragfähigkeit betrifft, und dazu anregend, die Vor- und
Nachteile der makroprudenziellen Maßnahmen, die zur Mil-
derung der Auswirkungen stark schwankender Kapitalflüsse
zur Verfügung stehen, weiter zu prüfen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass der
Schuldendienst einigen Ländern mit niedrigem Einkommen
zunehmende Probleme bereitet, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass
viele der am wenigsten entwickelten Länder trotz internatio-
naler Anstrengungen immer noch eine hohe Schuldenlast zu
tragen haben, 

mit Anerkennung feststellend, dass die Initiative für
hochverschuldete arme Länder, die Multilaterale Entschul-
dungsinitiative und bilaterale Geber zweiunddreißig Ländern,
die den Abschlusspunkt im Rahmen der Initiative für hoch-

verschuldete arme Länder erreicht hatten, eine erhebliche
Schuldenerleichterung gewährt haben, was ihre Schuldenan-
fälligkeit beträchtlich verringert und sie in die Lage versetzt
hat, ihre Investitionen in soziale Dienste zu erhöhen, und
gleichzeitig mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass ei-
nige Länder nach Erreichen des Abschlusspunkts noch immer
als stark überschuldungsgefährdet eingestuft werden und ver-
meiden müssen, erneut eine untragbare Schuldenlast anzu-
häufen, 

davon überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang für
Güter und Dienstleistungen, deren Ausfuhr für die Entwick-
lungsländer von Interesse ist, erheblich zur Schuldentragfä-
higkeit in diesen Ländern beiträgt, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs66;

2. weist nachdrücklich darauf hin, dass eine rasche,
wirksame, umfassende und dauerhafte Lösung der Schulden-
probleme der Entwicklungsländer für die Förderung ihres
Wirtschaftswachstums und ihrer Entwicklung von besonderer
Bedeutung ist; 

3. betont, wie wichtig die verantwortungsvolle Ver-
gabe und Aufnahme von Krediten ist, weist nachdrücklich
darauf hin, dass Gläubiger und Schuldner die Verantwortung
für die Verhütung untragbarer Verschuldungssituationen tei-
len müssen, und legt den Mitgliedstaaten, den Bretton-
Woods-Institutionen, den regionalen Entwicklungsbanken
und den anderen maßgeblichen multilateralen Finanzinstitu-
tionen und Interessenträgern nahe, die laufenden Gespräche
zu dieser Frage weiterzuführen, unter anderem im Rahmen
der Initiative der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen zur Förderung einer verantwortungsvol-
len staatlichen Kreditvergabe und -aufnahme; 

4. erkennt an, welche Rolle die von dem Internatio-
nalen Währungsfonds und der Weltbank gemeinsam erarbei-
teten Rahmenleitlinien zur Schuldentragfähigkeit von Län-
dern mit niedrigem Einkommen als Orientierungshilfe für
Entscheidungen über die Aufnahme und die Vergabe von
Krediten spielen, und regt an, die Rahmenleitlinien unter vol-
ler Beteiligung der Regierungen der Schuldnerländer auf of-
fene und transparente Weise laufend zu überprüfen; 

5. erklärt erneut, dass für die endgültige Beurteilung
der Schuldentragfähigkeit eines Landes nicht ausschließlich
ein einziger Indikator herangezogen werden soll, erkennt in
dieser Hinsicht zwar die Notwendigkeit an, transparente und
vergleichbare Indikatoren heranzuziehen, bittet jedoch
gleichzeitig den Internationalen Währungsfonds und die
Weltbank, bei ihrer Bewertung der Schuldentragfähigkeit
auch weiterhin den strukturellen Schwächen eines Landes
und den grundlegenden Veränderungen Rechnung zu tragen,
die unter anderem durch Naturkatastrophen, Konflikte und
Veränderungen der globalen Wachstumsaussichten oder der
Austauschrelationen, insbesondere bei den rohstoffabhängi-

66 A/66/164. 
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gen Entwicklungsländern, sowie durch die Auswirkungen der
Entwicklungen auf den Finanzmärkten verursacht werden,
und den Mitgliedstaaten weiter Informationen zu dieser Frage
bereitzustellen und dabei auf die entsprechenden Rahmen zu-
rückzugreifen; 

6. erkennt an, dass die langfristige Schuldentragfä-
higkeit unter anderem vom Wirtschaftswachstum, von der
Mobilisierung einheimischer und internationaler Ressourcen,
den Exportaussichten der Schuldnerländer, einem verantwor-
tungsvollen Schuldenmanagement, einer soliden makroöko-
nomischen Politik, einem transparenten und wirksamen ord-
nungspolitischen Rahmen und der erfolgreichen Überwin-
dung von Problemen bei der Strukturentwicklung und damit
von der Schaffung eines entwicklungsfördernden internatio-
nalen Umfelds abhängt; 

7. anerkennt außerdem das ungeheure Ausmaß und
die Vieldimensionalität der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise, die in mehreren Entwicklungsländern eine dras-
tische Verschlechterung der Schuldenquote verursacht hat,
unterstreicht die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern
weiter dabei behilflich zu sein, das Auflaufen einer untragba-
ren Verschuldung zu vermeiden, um das Risiko eines Rück-
falls in eine weitere Schuldenkrise zu verringern, nimmt in
dieser Hinsicht davon Kenntnis, dass während und seit der
Krise über den Internationalen Währungsfonds und die multi-
lateralen Entwicklungsbanken zusätzliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt wurden, und fordert, dass die Länder mit niedri-
gem Einkommen weiterhin Finanzierung zu Vorzugsbedin-
gungen und auf Zuschussbasis erhalten, damit sie auf die Fol-
gen der Krise reagieren können; 

8. anerkennt ferner die Rolle der Vereinten Nationen
und der internationalen Finanzinstitutionen im Einklang mit
ihrem jeweiligen Mandat und legt ihnen nahe, die weltweiten
Bemühungen um ein dauerhaftes, integratives und ausgewo-
genes Wachstum, eine nachhaltige Entwicklung und die
Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung der Entwicklungs-
länder weiter zu unterstützen, namentlich durch die fortge-
setzte Überwachung der globalen Finanzströme und ihrer
diesbezüglichen Auswirkungen; 

9. betont die Notwendigkeit einer koordinierten Poli-
tik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschul-
dung und der Umschuldung, verweist in dieser Hinsicht auf
die Verbesserung des Rahmens für die Kreditvergabe des In-
ternationalen Währungsfonds, unter anderem durch eine
Straffung der Konditionalität und die Schaffung flexiblerer
Instrumente, wie einer Vorsorge- und Liquiditätslinie, stellt
jedoch gleichzeitig fest, dass die neuen und laufenden Pro-
gramme keine ungerechtfertigten prozyklischen Auflagen be-
inhalten sollen, und legt den multilateralen Entwicklungsban-
ken eindringlich nahe, sich weiter in Richtung einer flexiblen,
schnell auszahlbaren und vorgezogenen Hilfe zu Vorzugsbe-
dingungen zu bewegen, die Entwicklungsländern spürbar und
rasch helfen wird, wenn sie sich bei ihren Anstrengungen zur
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele Finanzie-
rungslücken gegenübersehen, unter Berücksichtigung der je-
weiligen Absorptionsfähigkeit und Schuldentragfähigkeit
dieser Länder; 

10. stellt fest, dass der Internationale Währungsfonds
die aus konzessionären Fazilitäten bereitgestellten Kredite für
Länder mit niedrigem Einkommen bis Ende 2011 zinsfrei
stellt, und bittet den Fonds, die Ausweitung seiner konzessio-
nären Kreditfazilitäten für Länder mit niedrigem Einkommen
für den Zeitraum nach 2011 zu erwägen; 

11. stellt außerdem fest, dass die Länder zur Milde-
rung der nachteiligen Auswirkungen der Krise und zur Stabi-
lisierung der makroökonomischen Entwicklungen als letzten
Ausweg, von Fall zu Fall und über bestehende Rahmen, ver-
suchen können, vorübergehende Schuldenmoratorien zwi-
schen Schuldnern und Gläubigern auszuhandeln; 

12. stellt ferner fest, dass im Rahmen der Initiative für
hochverschuldete arme Länder und der Multilateralen Ent-
schuldungsinitiative Fortschritte erzielt wurden, bekundet je-
doch ihre Besorgnis darüber, dass einige Länder den Ent-
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Möglichkeit eine vergleichbare Behandlung zukommen las-
sen; 

16. betont, dass Schuldenerleichterungen eine ent-
scheidende Rolle bei der Freisetzung von Mitteln spielen kön-
nen, die dann für Maßnahmen im Einklang mit den Zielen der
Beseitigung der Armut, eines dauerhaften Wirtschaftswachs-
tums, der wirtschaftlichen Entwicklung und den international
vereinbarten Entwicklungszielen, einschließlich der Millen-
niums-Entwicklungsziele, verwendet werden sollen, und for-
dert die Länder in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, die
durch Schuldenerleichterung, insbesondere durch Schulden-
erlass und Schuldenabbau, freigesetzten Mittel im Einklang
mit den jeweiligen nationalen Prioritäten und Strategien für
diese Ziele zu verwenden; 

17. legt den Geberländern nahe, durch entsprechende
Schritte dafür Sorge zu tragen, dass die im Rahmen der Initia-
tive für hochverschuldete arme Länder und der Multilateralen
Entschuldungsinitiative für Schuldenerleichterungen bereit-
gestellten Mittel nicht zulasten der öffentlichen Entwick-
lungshilfemittel gehen, die für die Entwicklungsländer zur
Verfügung stehen sollen; 

18. stellt mit Besorgnis fest, dass einige Entwicklungs-
länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die nicht
Teil der bestehenden Entschuldungsinitiativen sind, infolge
einer hohen Schuldenlast Schwierigkeiten haben könnten, die
Ressourcen zu mobilisieren, die sie zur Erreichung der inter-
national vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele, benötigen, was auf die mög-
liche Notwendigkeit hindeutet, von Fall zu Fall Entschul-
dungsinitiativen für diese Länder zu prüfen, und regt an, die
mittel- und langfristige Tragfähigkeit sowie neue Ansätze zur
Behandlung bilateraler und privater Schulden bei Gläubigern,
die nicht dem Pariser Club angehören, zu prüfen; 

19. legt dem Pariser Club nahe, bei der Behandlung
der Schulden von Schuldnerländern mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen, die nicht Teil der Initiative für hochver-
schuldete arme Länder sind, neben ihren Finanzierungs-
lücken auch ihre mittelfristige Schuldentragfähigkeit zu be-
rücksichtigen, nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem
Évian-Ansatz des Pariser Clubs, der auf die spezifischen Be-
dürfnisse der Schuldnerländer zugeschnittene unterschiedli-
che Entschuldungsbedingungen vorsieht, unter Beibehaltung
des Schuldenerlasses für hochverschuldete arme Länder; 

20. betont, dass die internationale Gemeinschaft auch
weiterhin die Schuldensituation der am wenigsten entwickel-
ten Länder aufmerksam überwachen und wirksame Maßnah-
men ergreifen muss, vorzugsweise innerhalb der bestehenden
Rahmen, um die Schuldenprobleme dieser Länder zu bewäl-
tigen, namentlich durch den Erlass der multilateralen und bi-
lateralen Schulden der am wenigsten entwickelten Länder bei
öffentlichen wie privaten Gläubigern; 

21. begrüßt und fordert Bemühungen seitens der inter-
nationalen Gemeinschaft um Flexibilität und betont die Not-
wendigkeit, diese Bemühungen fortzusetzen, wenn es darum
geht, den Entwicklungsländern in Postkonfliktsituationen,
insbesondere denjenigen, die hochverschuldet und arm sind,

bei ersten Wiederaufbaumaßnahmen im Hinblick auf ihre
wirtschaftliche und soziale Entwicklung behilflich zu sein; 

22. begrüßt außerdem und bittet um Bemühungen sei-
tens der Gläubiger, den von Naturkatastrophen betroffenen
Entwicklungsländern durch Flexibilität die Lösung ihrer Ver-
schuldungsprobleme zu ermöglichen und dabei ihren jeweili-
gen Umständen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen; 

23. fordert die Erwägung zusätzlicher Maßnahmen
und Initiativen zur Gewährleistung der langfristigen Schul-
dentragfähigkeit durch eine erhöhte Finanzierung auf Zu-
schussbasis und andere Formen der konzessionären Finanzie-
rung, den 100-prozentigen Erlass der in Frage kommenden
öffentlichen multilateralen und bilateralen Schulden der
hochverschuldeten armen Länder und nach Bedarf und je
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Schuldenkrisen gewonnen wurden, und den laufenden Arbei-
ten betreffend Mechanismen zur Umstrukturierung staatli-
cher Schulden und Schuldenregelung zu widmen, unter Mit-
wirkung aller maßgeblichen Interessenträger, einschließlich
der multilateralen Finanzinstitutionen; 

28. stellt fest, dass sich die Zusammensetzung der
staatlichen Schulden einiger Länder verändert und sich zu-
nehmend von der staatlichen Kreditaufnahme zur Kreditauf-
nahme an den Finanzmärkten und von ausländischen zu in-
ländischen staatlichen Schulden verlagert, wenngleich die
meisten Länder mit niedrigem Einkommen bei ihrer Aus-
landsfinanzierung nach wie vor zumeist auf staatliche Quel-
len zurückgreifen, stellt außerdem fest, dass sich aus der Hö-
he der Inlandsschulden und der deutlich gestiegenen Zahl der
staatlichen wie der privaten Gläubiger andere Probleme für
die makroökonomische Steuerung und die Tragfähigkeit der
Staatsverschuldung ergeben könnten, und betont, dass die
Auswirkungen dieser Veränderungen unter anderem durch
bessere Datenerhebung und -analyse angegangen werden
müssen; 

29. ist sich dessen bewusst, dass Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit „Geierfonds“ Sorgen bereiten und
dass einige Schuldnerländer Schwierigkeiten haben könnten,
von Gläubigern, die nicht dem Pariser Club angehören, eine
vergleichbare Behandlung zu erhalten, wie sie mit der in den
Vereinbarungen des Pariser Clubs enthaltenen Standardklau-
sel gefordert wird, und legt den entsprechenden Institutionen
nahe, den Schuldnerländern zur Lösung der mit Rechtsstrei-
tigkeiten verbundenen Fragen weiterhin Mechanismen bereit-
zustellen und rechtliche Hilfe zu gewähren; 

30. betont, dass bei der Entwicklung und Evaluierung
von Verschuldungsszenarien, einschließlich der Bewertung
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66/190. Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/224 vom
22. Dezember 2004, 61/190 vom 20. Dezember 2006, 63/207
vom 19. Dezember 2008 und 64/192 vom 21. Dezember 2009
über Rohstoffe, 

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen68, das am 16. Septem-
ber 2005 verabschiedete Ergebnis des Weltgipfels 200569 und
ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni 2006 über die Weiterver-
folgung der entwicklungsbezogenen Ergebnisse des Weltgip-
fels 2005, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele
und der anderen international vereinbarten Entwicklungszie-
le, und die Plenartagung der Generalversammlung auf hoher
Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele und ihr Er-
gebnisdokument70, 

ferner unter Hinweis auf das Aktionsprogramm für die
am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2011-
202071, 

Kenntnis nehmend von den Zielen in der Erklärung des
vom 16. bis 18. November 2009 in Rom abgehaltenen Welt-
gipfels für Ernährungssicherheit, in der das Versprechen,
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in großer Sorge über Episoden stark schwankender
Rohstoffpreise und darüber, dass viele rohstoffabhängige
Entwicklungs- und Transformationsländer nach wie vor
höchst anfällig für Preisschwankungen sind, und die Notwen-
digkeit anerkennend, die Regulierung, die Funktionsfähigkeit
und die Transparenz der Finanz- und der Rohstoffmärkte zu
verbessern, womit exzessiven Schwankungen der Rohstoff-
preise begegnet werden kann, 

in Anerkennung der Auswirkungen von Faktoren wie
dem Klimawandel auf die Produktion landwirtschaftlicher
Grundstoffe, 

sowie anerkennend, dass Unsicherheit auf den weltwei-
ten Rohstoffmärkten die Notwendigkeit bekräftigt, sich unter
gebührender Berücksichtigung der unterschiedlichen Um-
stände und Bedürfnisse eines jeden Landes und der Förderung
seiner nachhaltigen Entwicklung umfassend mit der Roh-
stoffproblematik auseinanderzusetzen, unter anderem mit der
Rohstoffnachfrage, den Angebotskapazitäten, den Rohstoff-
erlösen und den Investitionen in rohstoffabhängige Volks-
wirtschaften, und die Verbindung zwischen Handel, Ernäh-
rung, Finanzen, Investitionen in die nachhaltige Landwirt-
schaft, Energie und Industrialisierung zu stärken, 

betonend, wie wichtig es ist, dass die Politik längerfristi-
ge strukturelle Fragen der Rohstoffwirtschaft angeht und dass
die Rohstoffpolitik auf allen Ebenen in die umfassenderen
Entwicklungs- und Armutsbekämpfungsstrategien einbezo-
gen wird, 

Kenntnis nehmend von allen einschlägigen freiwilligen
Initiativen zur Erhöhung der Transparenz auf den Rohstoff-
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eindringlich nahe, die Freiwilligen Leitlinien für die verant-
wortungsvolle Regelung der Nutzungs- und Besitzrechte an
Land, Fischgründen und Wäldern im Kontext der nationalen
Ernährungssicherheit fertigzustellen, und bittet die Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zu-
sammenarbeit mit anderen zuständigen internationalen Orga-
nisationen ihre Forschungs- und Analysetätigkeit zu dieser
Frage fortzusetzen; 

10. betont, dass technische Hilfe und Kapazitätsauf-
bau zur Steigerung der Exportwettbewerbsfähigkeit von Roh-
stoffproduzenten, insbesondere in Afrika, besonders wichtig
sind, und bittet die Gebergemeinschaft, die erforderlichen
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und Analyse der Rohstoffproblematik und damit zusammen-
hängenden Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau und zur Kon-
sensbildung mitwirken sollen, mit dem Ziel, regelmäßig Ana-
lysen und Politikberatung in Bezug auf die nachhaltige Ent-
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1. bekräftigt den Konsens von Monterrey der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
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hungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich
auf, dies zu erwägen;

10. bekräftigt, wie wichtig es ist, Maßnahmen durch-
zuführen, um unerlaubte Finanzströme auf allen Ebenen ein-
zudämmen, die Offenlegungsverfahren zu verbessern und die
Transparenz der Finanzinformationen zu erhöhen, und stellt
in dieser Hinsicht fest, dass verstärkte nationale und multina-
tionale Anstrengungen zur Bewältigung dieses Problems un-
erlässlich sind, wozu auch Unterstützung und technische Hil-
fe für die Entwicklungsländer beim Ausbau ihrer Kapazitäten
gehören;

11. hebt hervor, dass ein wirksameres staatliches Ein-
greifen erforderlich ist, um eine angemessene Marktregulie-
rung zu gewährleisten, die dem öffentlichen Interesse dient,
und anerkennt außerdem die Notwendigkeit einer besseren
Regulierung der Finanzmärkte;

12. erkennt an, dass ein dynamischer, alle einbezie-
hender, gut funktionierender und sozial verantwortlicher Pri-
vatsektor ein wertvolles Instrument zur Herbeiführung von
Wirtschaftswachstum und zur Armutsminderung ist, betont
die Notwendigkeit, auf nationaler Ebene und im Einklang mit
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften geeignete Politik-
und Ordnungsrahmen anzustreben, über die öffentliche und
private Initiativen, auch auf lokaler Ebene, angeregt werden,
und einen dynamischen und gut funktionierenden Unterneh-
menssektor zu fördern und dabei zugleich das Einkommens-
wachstum und die Einkommensverteilung zu verbessern, die
Produktivität zu steigern, die Menschen zu größerer Selbstbe-
stimmung zu befähigen und dabei die Frauen stärker zu er-
mächtigen sowie die Arbeitnehmerrechte und die Umwelt zu
schützen, und erklärt erneut, wie wichtig es ist, sicherzustel-
len, dass die Vorteile des Wachstums durch die Ermächtigung
von Einzelpersonen und Gemeinschaften allen Menschen zu-
gutekommen;

13. erklärt erneut, dass die Mobilisierung inländischer
und internationaler Ressourcen zugunsten der sozialen Ent-
wicklung wesentlich zur Umsetzung der Verpflichtungen bei-
trägt, die auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung vom
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genverantwortung, der Partnerausrichtung, der Harmonisie-
rung, des ergebnisorientierten Managements und der gegen-
seitigen Rechenschaftspflicht ausgehenden Schritte zur Ver-
besserung der Wirksamkeit und der Qualität der Hilfe;

19. betont außerdem, dass es erforderlich ist, die Süd-
Süd-Zusammenarbeit zu stärken und zu unterstützen, betont
ferner gleichzeitig, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit die
Nord-Süd-Zusammenarbeit nicht ersetzt, sondern vielmehr
ergänzt, und fordert die wirksame Umsetzung des Ergebnis-
dokuments von Nairobi der vom 1. bis 3. Dezember 2009 in
Nairobi abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen auf
hoher Ebene über die Süd-Süd-Zusammenarbeit96;

20.
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der Entwicklungsfinanzierung weiter verstärkt werden muss,
namentlich durch die Bereitstellung technischer Beratung und
Analysen an die Mitgliedstaaten;

31. erklärt erneut, wie wichtig es ist, einen gestärkten,
wirksameren und alle einschließenden zwischenstaatlichen
Prozess einzuleiten, um die Frage der Entwicklungsfinanzie-
rung weiterzuverfolgen;

32. erkennt die Anstrengungen an, die zur Stärkung
des Folgeprozesses zur Frage der Entwicklungsfinanzierung
unternommen wurden, und erklärt erneut, dass die Modalitä-
ten für den Prozess gegebenenfalls überprüft werden sollen,
im Einklang mit den Bestimmungen in Ziffer 30 der Resolu-
tion 65/145 der Generalversammlung;

33. beschließt, im Einklang mit Ziffer 90 der Erklä-
rung von Doha über Entwicklungsfinanzierung94 zu prüfen,
ob es erforderlich ist, 2013 eine Folgekonferenz zur Entwick-
lungsfinanzierung abzuhalten, und beschließt in dieser Hin-
sicht, informelle Konsultationen abzuhalten, mit dem Ziel, ei-
nen endgültigen Beschluss in dieser Frage zu fassen;

34. anerkennt die Arbeit des Sekretariats-Büros für
Entwicklungsfinanzierung und ermutigt es, seine Arbeit ge-
mäß seinem Mandat und in Zusammenarbeit mit Sachver-
ständigen aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor, der
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft weiterzuführen;

35. appelliert erneut an die Mitgliedstaaten und ande-
re potenzielle Geber, zu erwägen, großzügige Beiträge zum
Treuhandfonds für Folgemaßnahmen zur Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung zu leisten und so
einen gestärkten, wirksameren und alle einschließenden zwi-
schenstaatlichen Prozess zur Durchführung dieser Folgemaß-
nahmen zu ermöglichen;

36. beschließt, den Punkt „Weiterverfolgung und Um-
setzung der Ergebnisse der Internationalen Konferenz über
Entwicklungsfinanzierung 2002 und der Überprüfungskonfe-
renz 2008“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den General-
sekretär, unter diesem Punkt eine jährliche analytische Be-
wertung des Umsetzungsstands des Konsenses von Monter-
rey und der Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzie-
rung sowie dieser Resolution vorzulegen, die in voller Zu-
sammenarbeit mit den wichtigsten institutionellen Interessen-
trägern zu erstellen ist.

RESOLUTION 66/192

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 165 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/440, Ziff. 32)97:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-

tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Le-
sotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montene-
gro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, San Marino, Saudi-Arabi-
en, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tu-
nesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
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unter Berücksichtigung der Rio-Erklärung von 1992
über Umwelt und Entwicklung99, insbesondere des Grundsat-
zes 16, wonach grundsätzlich der Verursacher die Kosten der
Verschmutzung zu tragen hat, sowie unter Berücksichtigung
von Kapitel 17 der Agenda 21100,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die Zerstörung
der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraftwerks Dschije
(Libanon) gelegenen Öllagertanks durch die israelische Luft-
waffe am 15. Juli 2006 eine Umweltkatastrophe verursachte,
die zur Bildung eines Ölteppichs führte, der die gesamte liba-
nesische Küste bedeckte und sich bis zur syrischen Küste er-
streckte und die Anstrengungen zur Herbeiführung einer
nachhaltigen Entwicklung behinderte, wie es die Generalver-
sammlung in ihren Resolutionen 61/194, 62/188, 63/211,
64/195 und 65/147 bereits unterstrichen hat,

darauf hinweisend, dass der Generalsekretär ernste Be-
sorgnis darüber geäußert hat, dass die Regierung Israels ihre
Verantwortung in Bezug auf die Zahlung von Wiedergutma-
chungs- und Entschädigungsleistungen an die Regierung und
das Volk Libanons und der Arabischen Republik Syrien, die
von der Ölpest betroffen sind, in keiner Weise anerkennt,

daran erinnernd, dass sie die Regierung Israels in
Ziffer 4 ihrer Resolution 65/147 ersuchte, die Verantwortung
dafür zu übernehmen, die Regierung Libanons und andere
von dem Ölteppich unmittelbar betroffene Länder, wie die
Arabische Republik Syrien, deren Küste teilweise ver-
schmutzt wurde, rasch und angemessen zu entschädigen, und
Kenntnis nehmend von der Feststellung des Generalsekretärs,
dass dem Ersuchen der Versammlung noch nicht Folge ge-
leistet wurde,

in Anerkennung der Feststellung des Generalsekretärs,
dass diese Ölpest von keinem der internationalen Entschädi-
gungsfonds für Ölverschmutzungsschäden abgedeckt wird
und daher besondere Beachtung verdient, und anerkennend,
dass die Option, die entsprechende Entschädigung von der
Regierung Israels zu erlangen, weiter geprüft werden muss.

Kenntnis nehmend von der Feststellung des Generalse-
kretärs, dass die Erfahrungen der Entschädigungskommission
der Vereinten Nationen bei der Behandlung der Anträge auf
Entschädigung für die aus der unrechtmäßigen Invasion und
Besetzung Kuwaits durch Irak entstandenen Umweltschäden
nützlich sein können, wenn es wie im Fall dieser Ölpest dar-
um geht, Umweltschäden zu definieren, den entstandenen
Schaden zu messen und zu quantifizieren und die Höhe der
fälligen Entschädigungsleistungen festzusetzen,

erneut mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hil-
fe, die von Geberländern und internationalen Organisationen
für die Reinigungsarbeiten und die rasche Wiederherstellung
und den raschen Wiederaufbau Libanons über bilaterale und
multilaterale Kanäle angeboten wurde, darunter das am
17. August 2006 abgehaltene Treffen von Athen zur Koordi-
nierung der Reaktion auf das Verschmutzungsereignis im öst-
lichen Mittelmeer und die am 31. August 2006 abgehaltene
Stockholmer Konferenz für den raschen Wiederaufbau Liba-
nons,

in der Erkenntnis, dass der Generalsekretär die Einwilli-
gung des Fonds für den Wiederaufbau Libanons begrüßt hat,
den Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaßnahmen nach
der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer unter den
Schirm seiner bestehenden Mechanismen aufzunehmen, und
mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass bis heute
keine Beiträge an den Treuhandfonds entrichtet wurden,

1. nimmt Kenntnis
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6. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu erkun-
den, inwieweit die Erfahrungen der Entschädigungskommis-
sion der Vereinten Nationen nützlich sind, wenn es wie im
Fall dieser Ölpest darum geht, Umweltschäden zu definieren,
den entstandenen Schaden zu messen und zu quantifizieren
und die Höhe der fälligen Entschädigungsleistungen festzu-
setzen;

7. dankt erneut für die Bemühungen der Regierung
Libanons und der Regierungen der Mitgliedstaaten, der regio-
nalen und internationalen Organisationen, der regionalen und
internationalen Finanzinstitutionen, der nichtstaatlichen Or-
ganisationen und des Privatsektors um die Einleitung von
Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den ver-
schmutzten Küsten und ermutigt die Mitgliedstaaten und die
genannten Stellen, ihre finanzielle und technische Hilfe für
die Regierung Libanons fortzusetzen, damit die Reinigungs-
und Wiederherstellungsarbeiten abgeschlossen werden kön-
nen, mit dem Ziel, das Ökosystem Libanons und das des öst-
lichen Mittelmeerbeckens zu erhalten;

8. begrüßt die Einwilligung des Fonds für den Wie-
deraufbau Libanons, den von freiwilligen Beiträgen getrage-
nen Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaßnahmen nach
der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer aufzunehmen
und so den unmittelbar betroffenen Staaten Hilfe und Unter-
stützung bereitzustellen, damit sie die durch die Zerstörung
der Öllagertanks bei dem Elektrizitätskraftwerk Dschije ver-
ursachte Umweltkatastrophe auf integrierte, umweltgerechte
Weise – von der Reinigung bis zur sicheren Entsorgung der
öligen Abfälle – bewältigen können;

9. stellt fest, dass der Generalsekretär in seinem Be-
richt die Mitgliedstaaten, die internationalen Organisationen,
die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen, die
nichtstaatlichen Organisationen und den Privatsektor nach-
drücklich aufforderte, Libanon in dieser Sache weiterhin zu
unterstützen, insbesondere bei den Wiederherstellungsarbei-
ten an der libanesischen Küste und bei den allgemeinen Wie-
deraufbaubemühungen, und feststellte, dass die diesbezügli-
chen internationalen Anstrengungen verstärkt werden sollten,
da Libanon immer noch mit der Behandlung der Abfälle und
der Überwachung des Wiederaufbaus beschäftigt ist, bittet
die Staaten und die internationale Gebergemeinschaft erneut,
freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu leisten, und er-
sucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, internationale
technische und finanzielle Hilfe zu mobilisieren, um sicher-
zustellen, dass der Treuhandfonds über ausreichende und an-
gemessene Mittel verfügt;

10. ist sich der Mehrdimensionalität der nachteiligen
Auswirkungen der Ölpest bewusst und ersucht den General-
sekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen.

RESOLUTION 66/193

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/440,
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20. Dezember 2010 „Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Er-
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1. fordert mit Nachdruck, dass die Staaten innerhalb
ihres jeweiligen Hoheitsgebiets und die zuständigen interna-
tionalen Organisationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
angesichts des dringenden Handlungsbedarfs auf allen Ebe-
nen konkrete Schritte zum Schutz der Korallenriffe und zuge-
hörigen Ökosysteme für eine nachhaltige Existenzsicherung
und Entwicklung ergreifen, darunter sofortige und abge-
stimmte globale, regionale und lokale Maßnahmen zur Be-
wältigung der Herausforderungen und zur Bekämpfung der
nachteiligen Auswirkungen, die der Klimawandel, unter an-
derem durch Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen,
sowie die Meeresversauerung auf die Korallenriffe und die
zugehörigen Ökosysteme haben; 

2. richtet außerdem die dringende Aufforderung an
die Staaten, integrierte und umfassende Ansätze für die Be-
wirtschaftung der Korallenriffe und zugehörigen Ökosysteme
in ihrem Hoheitsgebiet auszuarbeiten, anzunehmen und um-
zusetzen, befürwortet regionale Kooperation im Einklang mit
dem Völkerrecht zum Schutz und Ausbau der Widerstandsfä-
higkeit der Korallenriffe und fordert in diesem Zusammen-
hang die Entwicklungspartner zur Unterstützung derartiger
Bemühungen in den Entwicklungsländern auf, unter anderem
durch die Bereitstellung finanzieller Mittel, Kapazitätsaufbau
und die Weitergabe umweltverträglicher Technologien und
von Kenntnissen zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen
sowie durch den Austausch einschlägiger wissenschaftlicher,
technischer, sozioökonomischer und juristischer Informatio-
nen, damit die Entwicklungsländer dazu befähigt werden, ge-
gebenenfalls alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihrer
Korallenriffe und der zugehörigen Ökosysteme zu treffen; 

3. richtet ferner die dringende Aufforderung an die
Staaten, als eine vordringliche Aufgabe auf dem Gebiet der
nachhaltigen Entwicklung geeignete Maßnahmen oder In-
strumente zum Schutz der Korallenriffe in ihrem Hoheitsge-
biet festzulegen, um so unter anderem die Armut zu bekämp-
fen, die Ernährungssicherheit und eine nachhaltige Existenz-
sicherung zu gewährleisten und die Ökosysteme zu erhalten,
und legt in dieser Hinsicht den Staaten nahe, diese Maßnah-
men und Instrumente umzusetzen und gegebenenfalls in um-
fassendere Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu in-
tegrieren; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit, das Verständnis
des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzens der
Korallenriffe und zugehörigen Ökosysteme zu verbessern,
um Maßnahmen zu entwickeln und auszubauen, durch die die
Korallenriffe geschützt, ihre Widerstandsfähigkeit erhöht und
die Küstengemeinschaften verstärkt in die Lage versetzt wer-
den sollen, sich auf den Klimawandel und die Degradation
der Korallenriffe einzustellen; 

5. legt den Mitgliedstaaten und anderen Interessen-
trägern nahe, die Frage des Schutzes der Korallenriffe für ei-
ne nachhaltige Existenzsicherung und Entwicklung in ange-
messener Weise anzugehen; 

6. nimmt Kenntnis von dem laufenden Vorberei-
tungsprozess für die Konferenz der Vereinten Nationen über
nachhaltige Entwicklung, die vom 20. bis 22. Juni 2012 in
Rio de Janeiro (Brasilien) stattfinden wird.

RESOLUTION 66/195

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 141 Stimmen bei 2 Ge-
genstimmen und 33 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/66/440, Ziff. 32)122:

Dafür: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland,



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses 

296

66/195. Agrartechnologie im Dienste der Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis
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nehmlich festgelegten Bedingungen sowie dem Austausch
von Wissen und Praktiken bei der Förderung einer nachhalti-
gen Entwicklung und der Erreichung der Millenniums-Ent-
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sowie Kenntnis nehmend von der Gemeinsamen Erklä-
rung, dem Aktionsplan und der Erklärung zur Verkündung
des Jahres 2012 zum Jahr des nachhaltigen Tourismus in Zen-
tralamerika, die von den Staats- und Regierungschefs des
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(„Durchführungsplan von Johannesburg“)152 sowie den Kon-
sens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung153, die Erklärung von Doha über Ent-
wicklungsfinanzierung: Ergebnisdokument der Internationa-
len Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung zur Über-
prüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey154 und
das Ergebnisdokument der Plenartagung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwick-
lungsziele155,

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss, die Konferenz
der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 2012
in Brasilien abzuhalten156,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs157;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des
Vorbereitungsausschusses für die Konferenz der Vereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung über seine zweite Ta-
gung158 und billigt seinen in Kapitel VI des Berichts enthalte-
nen Beschluss 2/1 über Verfahren zur Erstellung des Ent-
wurfs des Ergebnisdokuments der Konferenz der Vereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung;

3. beschließt, dass die Konferenz der Vereinten Na-
tionen über nachhaltige Entwicklung vom 20. bis 22. Juni
2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehalten wird, und emp-
fiehlt der Konferenz die in Anlage I dieser Resolution enthal-
tene vorläufige Tagesordnung der Konferenz zur Annahme;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, auf möglichst hoher
Ebene, etwa auf der Ebene der Staats- oder Regierungschefs,
auf der Konferenz vertreten zu sein;

5. beschließt, dass die Konferenz aus sechs Plenarsit-
zungen, mit jeweils zwei Sitzungen pro Tag, und aus vier
Runden Tischen auf hoher Ebene bestehen wird, die mit Aus-
nahme der Eröffnungs- und der Abschluss-Plenarsitzung par-
allel zu den Plenarsitzungen stattfinden werden;

6. beschließt außerdem, dass die Konferenz im Ein-
klang mit dem in Anlage II dieser Resolution enthaltenen Ar-
beitsplan organisiert wird;

7. stellt fest, dass das Verfahren zur Fertigstellung
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transparent zur Förderung der aktiven Beteiligung von Ver-
tretern aus Entwicklungsländern am Vorbereitungsprozess
der Konferenz, der die noch ausstehenden, außerhalb der ka-
lendermäßigen Tagungen stattfindenden Treffen, die infor-
mellen Vorverhandlungen und die dritte Tagung des Vorbe-
reitungsausschusses umfasst, und an der Konferenz selbst zu
verwenden, und legt dem Generalsekretär in dieser Hinsicht
nahe, bei der Verwendung von Mitteln aus dem Treuhand-
fonds die Übernahme der Kosten für Flugtickets der Econo-
myklasse, Tagegeld und Flughafentransfers mit Vorrang zu
behandeln;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über das Ergebnis der Konferenz vorzulegen;

18. beschließt, unter Berücksichtigung des Ergebnis-
ses der Konferenz den Unterpunkt „Umsetzung der
Agenda 21, des Programms für die weitere Umsetzung der
Agenda 21 und der Ergebnisse des Weltgipfels für nachhalti-
ge Entwicklung“ unter dem Punkt „Nachhaltige Entwick-
lung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

Anlage I

Vorläufige Tagesordnung der Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung vom 20. bis 
22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien)

1. Eröffnung der Konferenz

2. Wahl des Präsidenten

3. Annahme der Geschäftsordnung

4. Annahme der Tagesordnung der Konferenz

5. Wahl der anderen Amtsträger

6. Arbeitsplan, einschließlich der Einsetzung von Neben-
organen, und sonstige organisatorische Fragen

7. Vollmachten der Vertreter auf der Konferenz:

a) Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprü-
fungsausschusses

b) Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses

8. Generaldebatte

9. Berichte der Runden Tische

10. Ergebnis der Konferenz

11. Annahme des Konferenzberichts

12. Abschluss der Konferenz

Anlage II

Entwurf des Arbeitsplans der Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung vom 20. bis 
22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien)

1. Die nachstehenden Regelungen wurden gemäß Resolu-
tion 64/236 der Generalversammlung abgefasst.

2. Die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige
Entwicklung wird vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro
(Brasilien) abgehalten.

I. Arbeitsplan

A

Plenarsitzungen

3. Die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige
Entwicklung umfasst insgesamt sechs Plenarsitzungen auf
hoher Ebene, die wie folgt abgehalten werden:

Mittwoch, den 20. Juni 2012, von 10 bis 13 Uhr und von
15 bis 18 Uhr

Donnerstag, den 21. Juni 2012, von 10 bis 13 Uhr und



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses 

302

Zusammenfassungen vortragen und das Ergebnisdokument
und der Bericht der Konferenz angenommen werden.

B

Hauptausschuss

8. Ein im Einklang mit der Geschäftsordnung der Konfe-
renz eingesetzter Hauptausschuss tagt erforderlichenfalls par-
allel zu den Plenarsitzungen, mit Ausnahme der Eröffnungs-
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C
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Resolutionen 64/200 und
65/157172;

2. nimmt Kenntnis von dem laufenden Vorberei-
tungsprozess für die Konferenz der Vereinten Nationen über
nachhaltige Entwicklung, die vom 20. bis 22. Juni 2012 in
Rio de Janeiro (Brasilien) stattfinden wird;

3. betont, wie wichtig die weitere sachorientierte Be-
handlung der Frage der Verringerung des Katastrophenrisikos
ist, und ermutigt die Mitgliedstaaten und die zuständigen Or-
gane der Vereinten Nationen, die wichtige Rolle zu berück-
sichtigen, die Aktivitäten zur Verringerung des Katastrophen-
risikos unter anderem bei der Herbeiführung einer nachhalti-
gen Entwicklung zukommt;

4. ist sich dessen bewusst, dass die Weltweite Platt-
form zur Verringerung des Katastrophenrisikos auf ihrer vom
8. bis 13. Mai 2011 in Genf abgehaltenen dritten Tagung als
das Hauptforum auf globaler Ebene für die Koordinierung der
strategischen Beratung und den Aufbau von Partnerschaften
für die Verringerung des Katastrophenrisikos bekräftigt wur-
de;

5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Ergeb-
nissen der Halbzeitüberprüfung des Hyogo-Rahmenaktions-
plans 2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Natio-
nen und Gemeinwesen gegen Katastrophen173
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einkommens, die vom 3. bis 15. Dezember 2007 in Bali (In-
donesien) abgehalten wurden180, und die Ergebnisse aller Ta-
gungen, das Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwick-
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern181, die Erklärung von Mauritius182 und die Strategie von
Mauritius für die weitere Durchführung des Aktionspro-
gramms für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern183 und das Aktionspro-
gramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die De-
kade 2011-2020, das auf der vom 9. bis 13. Mai 2011 in Istan-
bul (Türkei) abgehaltenen Vierten Konferenz der Vereinten
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder verab-
schiedet wurde184,

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung
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vom 19. Dezember 2007, 63/218 vom 19. Dezember 2008,
64/202 vom 21. Dezember 2009 und 65/160 vom 20. Dezem-
ber 2010 sowie andere Resolutionen betreffend die Durchfüh-
rung des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in
Afrika188,

besorgt über die negativen Auswirkungen der Wüsten-
bildung, der Landverödung und von Dürren auf die Wirt-
schaft und in dieser Hinsicht begrüßend, dass die zweite Wis-
senschaftliche Konferenz des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung zum The-
ma „Wirtschaftliche Bewertung der Wüstenbildung, nachhal-
tige Flächenbewirtschaftung und Widerstandsfähigkeit der
ariden, semiariden und trockenen subhumiden Gebiete“ spä-
testens im März 2013 abgehalten werden soll,

sowie besorgt über die zunehmende Häufigkeit und
Schwere der Staub- und Sandstürme, von denen die ariden
und semiariden Regionen betroffen sind, und ihre negativen
Auswirkungen auf die Umwelt und die Wirtschaft,

feststellend, dass die Zusammenarbeit zwischen den Se-
kretariaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur
Bekämpfung der Wüstenbildung, des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen189 und
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt190 unter
Beachtung ihrer jeweiligen Mandate verstärkt werden muss,

den sektorübergreifenden Charakter der Wüstenbildung,
Landverödung und Dürremilderung unterstreichend und in
dieser Hinsicht alle zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen bittend, mit dem Sekretariat des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüsten-
bildung zusammenzuarbeiten, um zu einer wirksamen Bewäl-
tigung dieser Herausforderungen beizutragen, 

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung der Republik Korea für die Ausrichtung der zehn-
ten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens vom 10. bis 21. Oktober 2011 in Changwon, 

Kenntnis nehmend von der Tagung der Generalver-
sammlung auf hoher Ebene zum Thema „Bekämpfung der
Wüstenbildung, der Landverödung und von Dürren im Rah-
men der nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbeseiti-
gung“, auf der betont wurde, dass das Übereinkommen der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung als
ein Mittel dient, um unter anderem Ernährungssicherheit, Ar-
mutsbeseitigung und eine nachhaltige Entwicklung zu errei-

chen, eine nachhaltige Flächennutzung in Trockengebieten zu
fördern und den Wissenschaftsprozess zu verbessern, damit
Fragen zum Thema Wüstenbildung, Landverödung und Dür-
re besser verstanden werden, und die umfassende Arbeit aner-
kennend, die von der Koordinierungsstelle und dem Sekreta-
riat des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung der Wüstenbildung bei der Organisation der Ta-
gung auf hoher Ebene geleistet wurde, 

in Anerkennung der Bedeutung der kommenden Konfe-
renz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Durchführung der Resolution 65/160 und
über die Durchführung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von
Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern,
insbesondere in Afrika191;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die kritische Si-
tuation in der Region des Horns von Afrika, die derzeit von
einer der schwersten Dürren der Geschichte betroffen ist, und
betont, dass diese Situation auf die Notwendigkeit hinweist,
das Übereinkommen und seinen Zehnjahres-Strategieplan
und -Rahmen zur Stärkung der Durchführung des Überein-
kommens (2008-2018)192 durch kurz-, mittel- und langfristige
Maßnahmen wirksam umzusetzen;

3. begrüßt die Ergebnisse der zehnten Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens und
betont die Notwendigkeit, die auf der Tagung verabschiede-
ten Beschlüsse umzusetzen; 

4. begrüßt außerdem die Anstrengungen der Konfe-
renz der Vertragsparteien des Übereinkommens, als Folge-
maßnahme zu mehreren externen Bewertungen, einschließ-
lich des Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe für
2009193, dauerhafte Lösungen im Hinblick auf die Lenkungs-
und institutionellen Regelungen des Globalen Mechanismus
zu finden, mit dem Ziel, die Betreuungsdienste für die Konfe-
renz der Vertragsparteien zu verbessern;

5. empfiehlt die Stärkung der beratenden Rolle des
Ausschusses für die Überprüfung der Durchführung des
Übereinkommens und des Ausschusses für Wissenschaft und
Technologie, deren Empfehlungen eine wirksame Überwa-
chung der Beschlüsse der Konferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens ermöglichen;

6. stellt fest, dass die wissenschaftliche Grundlage
des Übereinkommens weiter gestärkt werden muss, und
nimmt Kenntnis von dem von der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens auf ihrer zehnten Tagung gefas-
sten Beschluss, eine regional ausgewogene Ad-hoc-Arbeits-
gruppe einzusetzen, die konkrete Möglichkeiten für die wis-
senschaftliche Beratung zum Thema Wüstenbildung, Land-

188 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
189 Ebd., Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994;
AS 1994 1052.
190 Ebd., Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995;
AS 1995 1408.

191 Siehe A/66/291, Abschn. II.
192 A/C.2/62/7, Anlage.
193 Siehe A/64/379.
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6. beschließt, den Unterpunkt „Übereinkommen über
die biologische Vielfalt“ unter dem Punkt „Nachhaltige Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/203

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/440/Add.7, Ziff. 8)199.

66/203. Bericht des Verwaltungsrats des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen über
seine sechsundzwanzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2997 (XXVII) vom
15. Dezember 1972, 53/242 vom 28. Juli 1999, 55/200 vom
20. Dezember 2000, 57/251 vom 20. Dezember 2002, 64/204
vom 21. Dezember 2009, 65/162 vom 20. Dezember 2010
und andere frühere Resolutionen betreffend den Verwal-
tungsrat/das Globale Ministerforum Umwelt des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen,

unter Berücksichtigung der Agenda 21200 und des
Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung („Durchführungsplan von Johannesburg“)201,

in Bekräftigung der Rio-Erklärung über Umwelt und
Entwicklung202 und ihre Grundsätze,

 unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 2005203,

sowie unter Hinweis auf den Strategieplan von Bali für
technologische Unterstützung und Kapazitätsaufbau204,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit zur Stärkung der
Rolle des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, wie in
der Erklärung von Nairobi vom 7. Februar 1997 über die Rol-
le und das Mandat des Umweltprogramms der Vereinten Na-

tionen205 und in der Erklärung von Nusa Dua vom 26. Februar
2010206 festgelegt,

in Anerkennung der Bedeutung der kommenden Konfe-
renz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung,

feststellend, dass das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen 2012 vierzig Jahre alt wird,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Verwal-
tungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
über seine sechsundzwanzigste Tagung und den darin enthal-
tenen Beschlüssen207;

2. nimmt Kenntnis von dem laufenden Vorberei-
tungsprozess für die Konferenz der Vereinten Nationen über
nachhaltige Entwicklung, die vom 20. bis 22. Juni 2012 in
Rio de Janeiro (Brasilien) stattfinden wird;

3. betont, wie wichtig die Fortsetzung der sachbezo-
genen Behandlung der Arbeit des Verwaltungsrats des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen ist;

4. erklärt erneut, dass das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen auch weiterhin in engem Benehmen mit
den Mitgliedstaaten aktuelle, umfassende, wissenschaftlich
glaubwürdige und für die Politik relevante Bewertungen der
globalen Umwelt durchführen muss, um Entscheidungspro-
zesse auf allen Ebenen zu unterstützen, stellt in dieser Hin-
sicht fest, dass der fünfte Bericht der Reihe Welt-Umweltaus-
blick und die dazugehörige Zusammenfassung für politische
Entscheidungsträger derzeit erarbeitet werden, und betont,
dass die politische Relevanz des Umweltausblicks erhöht
werden muss, unter anderem durch die Benennung von Poli-
tikoptionen zur rascheren Erreichung der international verein-
barten Ziele und als Beitrag zu globalen und regionalen Pro-
zessen und Tagungen, auf denen Fortschritte im Hinblick auf
die vereinbarten Ziele erörtert werden, einschließlich der
Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwick-
lung;

5. begrüßt die Billigung des Arbeitsprogramms und
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strukturen im Umweltbereich207 und von dem Nairobi-Helsin-
ki-Ergebnis208;

8. betont erneut, wie wichtig es ist, dass das Umwelt-
programm der Vereinten Nationen seinen Amtssitz in Nairobi
hat, und ersucht den Generalsekretär, den Mittelbedarf des
Programms und des Büros der Vereinten Nationen in Nairobi
fortlaufend zu überprüfen, damit dem Programm und den
sonstigen Organen und Organisationen der Vereinten Natio-
nen in Nairobi die erforderlichen Dienste auf wirksame Weise
bereitgestellt werden können;

9. beschließt, den Unterpunkt „Bericht des Verwal-
tungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
über seine zwölfte Sondertagung“ unter dem Punkt „Nachhal-
tige Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/204

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/440/Add.8, Ziff. 8)209.

66/204. Harmonie mit der Natur

Die Generalversammlung,

unter erneutem Hinweis auf die Rio-Erklärung über
Umwelt und Entwicklung210, die Agenda 21211, das Programm
für die weitere Umsetzung der Agenda 21212, die Erklärung
von Johannesburg über nachhaltige Entwicklung213 und den
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung („Durchführungsplan von Johannesburg“)214,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 64/196 vom
21. Dezember 2009 und 65/164 vom 20. Dezember 2010 über

Harmonie mit der Natur und ihre Resolution 63/278 vom
22. April 2009, mit der sie den 22. April zum Internationalen
Tag der Mutter Erde erklärte,

sowie unter Hinweis auf die Weltcharta für die Natur
aus dem Jahr 1982215,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 64/253 vom
23. Februar 2010 mit dem Titel „Internationaler Nouruz-Tag“
und ihre Resolution 65/309 vom 19. Juli 2011 mit dem Titel
„Glück: auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Konzept für
Entwicklung“,

Kenntnis nehmend von dem interaktiven Dialog der Ge-
neralversammlung über Harmonie mit der Natur, der am
20. April 2011 abgehalten wurde, um den Internationalen Tag
der Mutter Erde zu begehen, indem Wege zur Förderung ei-
nes ganzheitlichen Konzeptes für die nachhaltige Entwick-
lung in Harmonie mit der Natur erörtert und nationale Erfah-
rungen mit Kriterien und Indikatoren zur Messung der nach-
haltigen Entwicklung in Harmonie mit der Natur ausge-
tauscht wurden,

Kenntnis nehmend von der ersten Weltkonferenz der
Völker über den Klimawandel und die Rechte der Mutter Er-
de, die der Plurinationale Staat Bolivien vom 20. bis 22. April
2010 in Cochabamba ausrichtete216,

anerkennend, wie wichtig die vom 20. bis 22. Juni 2012
in Rio de Janeiro (Brasilien) abzuhaltende Konferenz der
Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung ist,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die dokumen-
tierte Umweltzerstörung und die nachteiligen Auswirkungen
menschlicher Aktivitäten auf die Natur und in Anbetracht der
Notwendigkeit, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Ökosysteme
zu vertiefen,

in der Erkenntnis, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht
als Indikator für die Messung der Umweltzerstörung infolge
menschlicher Aktivitäten konzipiert wurde und dass diese
Einschränkung im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung
überwunden werden muss, und in Anerkennung der diesbe-
züglich geleisteten Arbeit,

in Anbetracht der uneinheitlichen Verfügbarkeit statisti-
scher Basisdaten für die drei Säulen der nachhaltigen Ent-
wicklung und der Notwendigkeit, ihre Qualität und Quantität
zu verbessern,

bekräftigend, dass die Gesellschaften die Art und Wei-
se, in der sie produzieren und konsumieren, grundlegend än-
dern müssen, wenn weltweit eine nachhaltige Entwicklung
herbeigeführt werden soll, und dass alle Länder unter der
Führung der entwickelten Länder nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster fördern sollen, die allen Ländern zugute
kommen, unter Berücksichtigung der Grundsätze von Rio,
namentlich des in Grundsatz 7 der Rio-Erklärung über Um-

208 UNEP/GC.26/18, Anlage.
209 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Antigua und Barbuda, Arabische Re-
publik Syrien, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien,
Dominikanische Republik, Ecuador, Eritrea, Georgien, Guyana, Hondu-
ras, Iran (Islamische Republik), Kuba, Libanon, Nepal, Nicaragua, Para-
guay, Peru, Philippinen, Salomonen, Seychellen, Sri Lanka, St. Vincent
und die Grenadinen, Suriname, Tunesien und Venezuela (Bolivarische
Republik).
210 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference
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welt und Entwicklung enthaltenen Grundsatzes der gemeinsa-
men, aber unterschiedlichen Verantwortung,

anerkennend, dass viele alte Zivilisationen und indigene
Kulturen eine reiche Geschichte des Verständnisses für die
symbiotische Verbindung zwischen Mensch und Natur ha-
ben, die eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung fördert,

 sowie in Anerkennung der von der Zivilgesellschaft, der
akademischen Welt und der Wissenschaft geleisteten Arbeit,
darauf hinzuweisen, wie prekär das Leben auf der Erde ist,
und ihrer Anstrengungen, nachhaltigere Produktions- und
Konsummodelle zu entwickeln,

in der Erwägung, dass die nachhaltige Entwicklung als
ganzheitliches Konzept stärkere interdisziplinäre Verbindun-
gen in den verschiedenen Wissenszweigen erfordert,

1. nimmt Kenntnis von dem zweiten Bericht des Ge-
neralsekretärs über Harmonie mit der Natur217;

2. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung,
auf der sechsundsechzigsten Tagung der Versammlung einen
interaktiven Dialog einzuberufen, der im Rahmen der anläss-
lich der Begehung des Internationalen Tages der Mutter Erde
am 23. April 2012 einzuberufenden Plenarsitzungen unter
Beteiligung von Mitgliedstaaten, Organisationen der Verein-
ten Nationen, unabhängigen Experten und sonstigen Interes-
senträgern abgehalten werden soll, um die wissenschaftlichen
Erkenntnisse über die Auswirkungen menschlicher Aktivitä-
ten auf das Ökosystem der Erde zu erörtern;

3. ersucht den Generalsekretär, einen Treuhandfonds
für die Teilnahme unabhängiger Experten an dem interakti-
ven Dialog einzurichten, der im Rahmen der anlässlich der
Begehung des Internationalen Tages der Mutter Erde am
23. April 2012 einzuberufenden Plenarsitzungen stattfinden
soll, und bittet die Mitgliedstaaten und sonstigen maßgebli-
chen Interessenträger, zu erwägen, Beiträge an diesen Fonds
zu leisten;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, das beste-
hende, vom Sekretariat der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über nachhaltige Entwicklung und von der Abteilung
Nachhaltige Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten geführte Infor-
mationsportal über nachhaltige Entwicklung weiter dazu her-
anzuziehen, Informationen und Beiträge zu Ideen und Aktivi-
täten zur Förderung eines ganzheitlichen Konzepts für die
nachhaltige Entwicklung in Harmonie mit der Natur zu sam-
meln, deren Ziel darin besteht, die interdisziplinäre wissen-
schaftliche Arbeit, einschließlich Erfolgsbeispielen der An-
wendung traditionellen Wissens, und die geltenden inner-
staatlichen Rechtsvorschriften stärker zu integrieren, unter
Berücksichtigung dessen, dass ein entsprechendes Portal
2012 geschaffen wird;

5. nimmt Kenntnis von dem laufenden Vorberei-
tungsprozess für die Konferenz der Vereinten Nationen über

nachhaltige Entwicklung, die vom 20. bis 22. Juni 2012 in
Rio de Janeiro (Brasilien) stattfinden wird;

6. ermutigt alle Länder und die zuständigen Organe
des Systems der Vereinten Nationen, dafür zu sorgen, dass
mehr und hochwertigere statistische Basisdaten für die drei
Säulen der nachhaltigen Entwicklung zur Verfügung stehen,
und bittet die internationale Gemeinschaft und die zuständi-
gen Organe des Systems der Vereinten Nationen, den Ent-
wicklungsländern bei ihren Anstrengungen behilflich zu sein,
indem sie Hilfe beim Kapazitätsaufbau und technische Unter-
stützung gewähren;

7. bittet die zuständigen Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit anderen ein-
schlägigen Akteuren, darunter nach Bedarf mit nichtstaatli-
chen Organisationen, Sachverständigen und akademischen
Kreisen, sowohl neue Mittel und Wege zur Überwindung der
Einschränkungen des Bruttoinlandsprodukts als Indikator für
die nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen als auch die Um-
weltzerstörung infolge menschlicher Aktivitäten besser zu
messen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 66/205

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/440/Add.9, Ziff. 7)218.

66/205. Nachhaltige Entwicklung der Berggebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/24 vom 10. No-
vember 1998, mit der sie 2002 zum Internationalen Jahr der
Berge erklärte, und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von
der Plattform von Bischkek für Berggebiete219, dem Ergebnis-
dokument des vom 28. Oktober bis 1. November 2002 in
Bischkek abgehaltenen Weltgipfels über Berggebiete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/189 vom
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60/198 vom 22. Dezember 2005, 62/196 vom 19. Dezember
2007 und 64/205 vom 21. Dezember 2009,

erneut erklärend, dass Kapitel 13 der Agenda 21220 so-
wie alle einschlägigen Ziffern des Durchführungsplans des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung („Durchführungs-
plan von Johannesburg“)221, insbesondere seine Ziffer 42, den
politischen Gesamtrahmen für die nachhaltige Entwicklung
in Bergregionen bilden,

davon Kenntnis nehmend, dass die Internationale Part-
nerschaft für nachhaltige Entwicklung in Bergregionen
(„Bergpartnerschaft“), die während des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung ins Leben gerufen wurde und von fünf-
zig Ländern, sechzehn zwischenstaatlichen Organisationen
und einhundertdreizehn Organisationen aus den wichtigen
Gruppen engagiert unterstützt wird, als wichtiger interessen-
pluralistischer Ansatz zur Behandlung der verschiedenen mit-
einander verknüpften Aspekte einer nachhaltigen Entwick-
lung in Bergregionen dient,

sowie Kenntnis nehmend 
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8. ermutigt die Regierungen außerdem, die nachhal-
tige Entwicklung der Berggebiete in die nationale, regionale
und globale Politikgestaltung und die entsprechenden Ent-
wicklungsstrategien zu integrieren, namentlich durch die
Aufnahme bergspezifischer Bestimmungen in die Politik für
eine nachhaltige Entwicklung oder durch eine gezielte Berg-
politik;

9. stellt fest, dass die wachsende Nachfrage nach na-
türlichen Ressourcen, einschließlich Wassers, die Folgen von
Erosion, Entwaldung und der Degradation von Wasserein-
zugsgebieten, die Häufigkeit und das Ausmaß von Naturkata-
strophen, die zunehmende Abwanderung, die Belastung
durch Industrie, Verkehr, Tourismus, Bergbau und Landwirt-
schaft sowie die Folgen der Klimaänderungen und des Ver-
lusts der biologischen Vielfalt zu den Hauptproblemen in sen-
siblen Gebirgsökosystemen gehören, die die Herbeiführung
einer nachhaltigen Entwicklung und die Beseitigung der Ar-
mut in Bergregionen im Einklang mit den Millenniums-Ent-
wicklungszielen erschweren;

10. unterstreicht, wie wichtig eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung, die Verhütung von Entwaldung und die
Wiederherstellung verlorener und geschädigter Waldökosys-
teme in Berggebieten dafür sind, die Funktion der Berge als
natürlicher Regulator für den Kohlenstoff- und Wasserhaus-
halt zu stärken, und stellt fest, dass der Internationale Tag der
Berge im Jahr 2011 als Beitrag zur Begehung des Internatio-
nalen Jahres der Wälder 2011 dem Thema „Berge und Wäl-
der“ gewidmet sein wird;

11. stellt fest, dass eine nachhaltige Landwirtschaft in
Bergregionen wichtig für den Schutz der Gebirgsumwelt und
die Förderung der lokalen Wirtschaft ist, und schätzt die
wichtige Rolle, die der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen im System der Vereinten
Nationen bei der Förderung einer nachhaltigen landwirt-
schaftlichen Entwicklung und Forstwirtschaft zukommt, und
die vorteilhaften Auswirkungen, die ihr Feldprogramm, ihre
normative Tätigkeit und die von ihr gewährte Unterstützung
für internationale Prozesse auf die nachhaltige Entwicklung
der Berggebiete haben;

12. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen und ihre zunehmenden
Auswirkungen in den letzten Jahren, die zu erheblichen Ver-
lusten an Menschenleben geführt und langfristig negative so-
ziale, wirtschaftliche und ökologische Folgen für die anfälli-
gen Gesellschaften weltweit, insbesondere in den Bergregio-
nen, vor allem denjenigen in den Entwicklungsländern, nach
sich gezogen haben, fordert die internationale Gemeinschaft
nachdrücklich auf, konkrete Schritte zur Unterstützung der
nationalen und regionalen Bemühungen um die Gewährleis-
tung einer nachhaltigen Entwicklung der Berggebiete zu un-
ternehmen, und nimmt in dieser Hinsicht mit Anerkennung
Kenntnis von dem Zweiten Weltforum über Erdrutsche, das
im Oktober 2011 vom Internationalen Erdrutsch-Konsortium
organisiert und von der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen ausgerichtet wurde, und
dem vom Internationalen Programm für Forschung und Aus-
bildung zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Berggebieten

angebotenen Lehrgang zum Katastrophenrisikomanagement
in Berggebieten, der vom Sekretariat der Bergpartnerschaft
und von der Universität Turin (Italien) organisiert wurde;

13. legt den Regierungen, der internationalen Gemein-
schaft und den anderen in Betracht kommenden Interessenträ-
gern nahe, Strategien für das Katastrophenrisikomanagement
zu entwickeln oder zu verbessern, um die zunehmenden nach-
teiligen Auswirkungen von Katastrophen in Bergregionen
wie Sturzfluten, unter anderem infolge von Gletscherseeaus-
brüchen, sowie Erdrutsche, Muren und Erdbeben zu bewälti-
gen;

14. fordert die Regierungen auf, nach Bedarf in Zu-
sammenarbeit mit Wissenschaftlern, Berggemeinden und
zwischenstaatlichen Organisationen und im Hinblick auf die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Berggebiete
die besonderen Anliegen der Berggemeinden zu untersuchen,
namentlich die nachteiligen Auswirkungen der Klimaände-
rungen auf die Umwelt und die biologische Vielfalt der Berg-
gebiete, um zur Bewältigung der nachteiligen Auswirkungen
der Klimaänderungen nachhaltige Anpassungsstrategien zu
erarbeiten und anschließend geeignete Maßnahmen durchzu-
führen;

15. unterstreicht, dass nationale Maßnahmen ein ent-
scheidender Faktor für Fortschritte im Hinblick auf eine nach-
haltige Entwicklung der Berggebiete sind, begrüßt es, dass
solche Maßnahmen in den letzten Jahren mit einer Vielzahl
von Veranstaltungen, Aktivitäten und Initiativen stetig zuge-
nommen haben, und bittet die internationale Gemeinschaft,
die Anstrengungen zu unterstützen, die die Entwicklungslän-
der unternehmen, um im Rahmen der nationalen Entwick-
lungspläne Strategien und Programme auszuarbeiten und
durchzuführen, darunter, falls erforderlich, Maßnahmen und
Rechtsvorschriften zur Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung der Berggebiete;

16. befürwortet die Schaffung weiterer Ausschüsse
oder ähnlicher, mehrere Interessenträger vereinender institu-
tioneller Regelungen und Mechanismen auf nationaler und
gegebenenfalls auf regionaler Ebene zur Verbesserung der
sektorübergreifenden Koordinierung und Zusammenarbeit
zugunsten der nachhaltigen Entwicklung in Bergregionen;

17. befürwortet außerdem die stärkere Einbeziehung
der Kommunen sowie der sonstigen maßgeblichen Interes-
senträger, insbesondere der ländlichen Bevölkerung, der indi-
genen Bevölkerung, der Zivilgesellschaft und des Privatsek-
tors, in die Ausarbeitung und Durchführung von Program-
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gramme und Projekte zur Entwicklung von Berggebieten ein-
zubeziehen;

19. betont
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31. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
dem Rahmenübereinkommen über den Schutz und die nach-
haltige Entwicklung der Karpaten230
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ferner unter Hinweis auf das in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen234 und dem Ergebnis des Welt-
gipfels 2005235
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sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
65/165 dem Generalsekretär nahelegte, in Konsultation mit
dem Verwaltungsrat von UN-Habitat und in Absprache mit
allen Partnern der Habitat-Agenda die Möglichkeit zu prüfen,
die beiden Themen „Systeme zur Wohnraumfinanzierung“
und „nachhaltige Urbanisierung“ in den Vorbereitungspro-
zess für Habitat III zu integrieren,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
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gen247 und ermutigt UN-Habitat, diesen Prozess in Zusam-
menarbeit mit dem Ausschuss der Ständigen Vertreter voran-
zutreiben, um seine Transparenz, Rechenschaftspflicht, Effi-
zienz und Wirksamkeit weiter zu erhöhen;

12. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen, das der Ver-
waltungsrat von UN-Habitat in seiner Resolution 23/10241 an
den Exekutivdirektor gerichtet hat, ausgehend von den Er-
kenntnissen aus den experimentellen rückzahlbaren An-
schubfinanzierungen und den Programmen der Slumsanie-
rungsfazilität den Arbeitsschwerpunkt von UN-Habitat im
Bereich Finanzierung menschlicher Siedlungen auf die Stär-
kung seiner normativen Ansätze für die städtische Wirtschaft
und die Förderung der Finanzierung von Stadtsanierung,
Wohnraum und grundlegenden Diensten für die städtischen
Armen zu verlegen und dabei das geografische und regionale
Gleichgewicht zu berücksichtigen, sowie von dem Ersuchen,
für die künftige Bereitstellung von Kreditvergabe-, Garantie-
und Finanzberatungsdiensten in den Sektoren Stadtsanierung
und Wohnraumfinanzierung möglichst rasch Partnerschafts-
modelle mit Institutionen für Entwicklungsfinanzierung zu
sondieren und im Benehmen mit dem Ausschuss der Ständi-
gen Vertreter ein Modell auszuwählen;

13. legt UN-Habitat abermals nahe, im Rahmen seines
Mandats und im Einklang mit seinem mittelfristigen strategi-
schen und institutionellen Plan für den Zeitraum 2008-2013
seine bestehende Zusammenarbeit in Fragen bezüglich Städ-
ten und Klimawandel fortzusetzen und innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen weiter eine ergänzende Rolle in Fra-
gen betreffend den Klimawandel zu spielen, insbesondere bei
der Verringerung der Gefährdung von Städten durch den Kli-
mawandel, so auch indem es seine normative Arbeit fortsetzt
und seine technische Hilfe für Städte und Gemeinden auf lo-
kale Maßnahmen zur Abschwächung von Treibhausgasemis-
sionen städtischen Ursprungs und zur Anpassung an den Kli-
mawandel ausdehnt und dabei schwerpunktmäßig auf schwa-
che städtische Bevölkerungsgruppen, Slumbewohner, die
städtischen Armen und gefährdete Bevölkerungsgruppen ab-
stellt;

14. betont, wie wichtig ein rasches Vorgehen von
UN-Habitat zur Bewältigung von Naturkatastrophen und
vom Menschen verursachten Katastrophen ist, insbesondere
durch seine normative und operative Arbeit zur Deckung des
Wohnraum- und Infrastrukturbedarfs nach Katastrophen und
Konflikten als Teil des Übergangs von der Nothilfe zum
Wiederaufbau und zur Stadtentwicklung durch wirksame
Stadtplanung;

15. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Vertei-
lung und Anwendung der Leitlinien für die Dezentralisierung
und Stärkung der kommunalen Gebietskörperschaften und
der Leitlinien für den Zugang zu grundlegenden Diensten für
alle, die der Verwaltungsrat von UN-Habitat in seinen Reso-
lutionen 21/3 vom 20. April 2007248 beziehungsweise 22/8

vom 3. April 2009249 billigte und in seiner Resolution 23/12
vom 15. April 2011241 bestätigte;

16. bittet die internationale Gebergemeinschaft und
die internationalen Finanzinstitutionen, großzügig zu UN-
Habitat beizutragen, indem sie höhere freiwillige Beiträge
zur Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-
lungswesen, einschließlich des Treuhandfonds für Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung und der Treuhandfonds
für technische Zusammenarbeit, leisten, und bittet die Regie-
rungen, die dazu in der Lage sind, sowie andere Akteure, ei-
ne berechenbare mehrjährige Finanzierung und höhere nicht
zweckgebundene Beiträge bereitzustellen;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

18. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Ergebnisse
der Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und Stärkung des Programms der
Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-
Habitat)“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/208

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/442,
Ziff. 17)250.

66/208. Kultur und Entwicklung

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/187 vom 8. De-
zember 1986, 46/158 vom 19. Dezember 1991, 51/179 vom
16. Dezember 1996, 52/197 vom 18. Dezember 1997, 53/184
vom 15. Dezember 1998, 55/192 vom 20. Dezember 2000,
57/249 vom 20. Dezember 2002 und 65/166 vom 20. Dezem-
ber 2010 über Kultur und Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung zur
kulturellen Vielfalt251 und den Aktionsplan zu ihrer Umset-
zung252, die von der Generalkonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur

247 HSP/GC/23/2/Add.1.
248 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Ses-
sion, Supplement No. 8 (A/62/8), Anhang I, Abschn. B.

249 Ebd., 
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am 2. November 2001 angenommen wurden, sowie auf das
Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen253 und die anderen interna-
tionalen Übereinkommen dieser Organisation, in denen die
wichtige Rolle der kulturellen Vielfalt für die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung anerkannt wird, und es begrü-
ßend, dass auf der sechsunddreißigsten Tagung der General-
konferenz der zehnte Jahrestag der Annahme der Allgemei-
nen Erklärung zur kulturellen Vielfalt begangen wurde,

in der Erkenntnis, dass die Kultur ein wesentlicher Be-
standteil der menschlichen Entwicklung ist und eine Quelle
der Identität, der Innovation und der Kreativität für den Ein-
zelnen und die Gemeinschaft und einen wichtigen Faktor für
die soziale Integration und die Armutsbekämpfung und für
die Gewährleistung des Wirtschaftswachstums und der Ei-
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des Übereinkommens über den Schutz und die Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen253 für dessen Vertrags-
parteien;

e) die aktive Teilhabe der Frauen, gemeinsam mit
den Männern, an kulturellen Entscheidungsprozessen zu be-
günstigen und Aktivitäten zu unternehmen, welche die Er-
mächtigung der Frauen, die Wahrnehmung von Einstellungen
und eine gleichstellungsfördernde Kultur fördern;

f) das traditionelle Wissen lokaler und indigener
Gruppen und die lokalen Praktiken des Umweltmanage-
ments, die mustergültig zeigen, wie Kultur als Träger einer
nachhaltigen Entwicklung fungiert, zu erhalten und zu pfle-
gen und die Synergien zwischen moderner Wissenschaft und
Technologie und lokalen und indigenen Kenntnissen, Prakti-
ken und Innovationen zu fördern;

g) der Weltöffentlichkeit die Zusammenhänge zwi-
schen der kulturellen und der biologischen Vielfalt als we-
sentlichen Bestandteil eines umfassenden Ansatzes der nach-
haltigen Entwicklung stärker bewusst zu machen, so auch in-
dem die herkömmliche Nutzung biologischer Ressourcen im
Einklang mit traditionellen kulturellen Praktiken geschützt
und angeregt wird;

h) die Ausarbeitung innerstaatlicher Rechtsrahmen
und Regelungen zum Schutz und zur Erhaltung des kulturel-
len Erbes und des Kulturguts256, zur Bekämpfung des rechts-
widrigen Handels mit Kulturgut und zur Rückgabe von Kul-
turgut257 im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und den anwendbaren internationalen Rechtsrah-
men zu unterstützen, namentlich durch die Förderung der in-
ternationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel, die unrechtmä-
ßige Aneignung von Kulturerbe und kulturellen Produkten zu
verhindern, in Anerkennung der Bedeutung der Rechte des
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sationen des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen,
insbesondere der Organisation der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur und dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, die Durchführbarkeit ver-
schiedener Maßnahmen zu bewerten, darunter die Möglich-
keit einer Konferenz der Vereinten Nationen, mit dem Ziel,
eine Bestandsaufnahme des Beitrags der Kultur zur Entwick-
lung zu machen und einen konsolidierten Ansatz für Kultur
und Entwicklung zu formulieren, und nimmt in diesem Kon-
text Kenntnis von der jährlichen Überprüfung auf Minister-
ebene zum Thema „Wissenschaft, Technologie und Innova-
tion und das Potenzial der Kultur für die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung und die Erreichung der Millenni-
ums-Entwicklungsziele“, die der Wirtschafts- und Sozialrat
2013 abhalten wird;

10. legt den Mitgliedstaaten nahe, Informationen und
Erkenntnisse über den Beitrag der Kultur zur Herbeiführung
der Entwicklung als Beitrag zur Entwicklungsagenda der
Vereinten Nationen, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, an den Generalsekretär weiterzugeben;

11. beschließt, den Unterpunkt „Kultur und Entwick-
lung“ unter dem Punkt „Globalisierung und Interdependenz“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/209

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/442,
Ziff. 17)258.

66/209. Förderung der Effizienz, Rechenschaftspflicht, 
Wirksamkeit und Transparenz der öffentlichen 
Verwaltung durch die Stärkung der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Resolution 2011/2 des Wirt-
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nalen institutionellen Strukturen im Einklang stehende Weise
anzuwenden;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten und die maßgebli-
chen Institutionen der Vereinten Nationen, ihre Zusammen-
arbeit mit der Internationalen Organisation der Obersten
Rechnungskontrollbehörden, namentlich beim Kapazitäts-
aufbau, fortzusetzen und zu verstärken, mit dem Ziel, durch
gestärkte Oberste Rechnungskontrollbehörden Effizienz,
Rechenschaftspflicht, Wirksamkeit und Transparenz zu
gewährleisten und so eine gute Verwaltungsführung zu för-
dern.

RESOLUTION 66/210
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internationale Entwicklung, jetzt oft durch internationale Dis-
ziplinen, Verpflichtungen und Weltmarkterwägungen einge-
engt ist und dass es Sache jeder Regierung ist, die mit der Ak-
zeptanz internationaler Regeln und Verpflichtungen verbun-
denen Vorteile und die Nachteile aus dem Verlust politischen
Handlungsspielraums abzuwägen;

5. ist sich ferner dessen bewusst, dass eine Politik,
die die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung miteinan-
der verbindet, zur Verminderung von Ungleichgewichten in-
nerhalb von Ländern und zwischen ihnen beitragen und so ge-
währleisten kann, dass die Armen und die in den prekärsten
Situationen lebenden Menschen größtmöglichen Nutzen aus
dem Wirtschaftswachstum und der Entwicklung ziehen kön-
nen;

6. beschließt, den Punkt „Globalisierung und Interde-
pendenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung einen Bericht über den Unter-
punkt „Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung
der Entwicklung im Kontext der Globalisierung und der Inter-
dependenz“ vorzulegen.

RESOLUTION 66/211

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
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dazu ermutigend, Initiativen auszuarbeiten, die die Mit-
wirkung des Privatsektors am Technologietransfer und an der
technologischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit
fördern,

1. bekräftigt ihre Verpflichtung,

a) vorhandene Mechanismen zu stärken und zu ver-
bessern und Initiativen auf dem Gebiet der Forschung und
Entwicklung zu unterstützen, namentlich auch durch freiwil-
lige Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem pri-
vaten Sektor, um den besonderen Bedürfnissen der Entwick-
lungsländer in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft,
Erhaltung und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
und Umweltmanagement, Energie, Forstwirtschaft und Fol-
gen des Klimawandels Rechnung zu tragen;

b) den Zugang zu und die Entwicklung, Weitergabe
und Verbreitung von Technologien, namentlich umweltscho-
nenden Technologien und entsprechendem Know-how, zu-
gunsten der Entwicklungsländer zu fördern und gegebenen-
falls zu erleichtern;

c) den Entwicklungsländern in ihrem Bemühen um
die Förderung und Entwicklung nationaler Strategien auf dem
Gebiet der Humanressourcen sowie der Wissenschaft und
Technologie, die wesentliche Triebkräfte für den Aufbau na-
tionaler Kapazitäten für die Entwicklung sind, behilflich zu
sein;

d) größere Anstrengungen zur Erschließung erneuer-
barer Energiequellen, einschließlich angepasster Technologi-
en, zu fördern und zu unterstützen;

e) auf nationaler und internationaler Ebene Politiken
umzusetzen, um öffentliche wie 
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11. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution mit Empfehlungen
für künftige Folgemaßnahmen vorzulegen und darin auch In-
formationen über die bei der Einbindung der Wissenschafts-,
Technologie- und Innovationspolitik in die nationalen Ent-
wicklungsstrategien gewonnenen Erkenntnisse aufzunehmen.

RESOLUTION 66/212

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/442/Add.3, Ziff. 9)270.

66/212. Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit 
mittlerem Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen internatio-
nalen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen,
einschließlich der Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen271 und des Ergebnisses des Weltgipfels 2005272, sowie
die einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 62/208 vom 19. De-
zember 2007 mit dem Titel „Dreijährliche umfassende
Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitä-
ten des Systems der Vereinten Nationen“, in der sie anerkann-
te, dass die Entwicklungsländer mit mittlerem Einkommen
noch immer vor großen Herausforderungen auf dem Gebiet
der Armutsbeseitigung stehen und dass die Anstrengungen
zur Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt wer-
den sollen, um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von
Dauer ist, so auch indem die wirksame Ausarbeitung umfas-
sender Konzepte der Zusammenarbeit unterstützt wird,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 63/223 vom
19. Dezember 2008 und 64/208 vom 21. Dezember 2009,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs273;

2. betont, wie wichtig die Fortsetzung der sachbezo-
genen Behandlung der Frage der Entwicklungszusammenar-
beit mit Ländern mit mittlerem Einkommen ist;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit mitt-
lerem Einkommen vorzulegen, und beschließt, den Unter-
punkt „Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern mit mittle-
rem Einkommen“ unter dem Punkt „Globalisierung und In-

terdependenz“ in die vorläufige Tagesordnung der genannten
Tagung aufzunehmen.
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Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten
entwickelten Länder277,

in Anbetracht des wichtigen Beitrags der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors und von Parlamentariern zu der
Vierten Konferenz der Vereinten Nationen über die am we-
nigsten entwickelten Länder und ihrem Vorbereitungspro-
zess,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Ver-
einten Nationen über die am wenigsten entwickelten Län-
der278;

2. fordert die am wenigsten entwickelten Länder auf,
mit Unterstützung ihrer Entwicklungspartner ihren Verpflich-
tungen nachzukommen und die Durchführung des Aktions-
programms von Istanbul zu fördern, indem sie namentlich
seine Bestimmungen in ihre nationale Politik und ihren Ent-
wicklungsrahmen integrieren und unter voller Einbeziehung
aller wichtigen Interessenträger regelmäßige Überprüfungen
vornehmen, und bittet in dieser Hinsicht das Büro des Hohen
Beauftragten für die am wenigsten entwickelten Länder, Bin-
nenentwicklungsländer und kleinen Inselentwicklungsländer,
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standskraft gegenüber wirtschaftlichen Schocks und zur Ab-



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

329

63/228 vom 19. Dezember 2008, 64/214 vom 21. Dezember
2009 und 65/172 vom 20. Dezember 2010,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen280,

ferner unter Hinweis auf die Plenartagung der General-
versammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Ent-
wicklungsziele und ihr Ergebnisdokument281,

unter Hinweis auf die Erklärung von Almaty282 und das
Aktionsprogramm von Almaty: Befriedigung der besonderen
Bedürfnisse der Binnenentwicklungsländer innerhalb eines
Neuen weltweiten Rahmenplans für die Zusammenarbeit im
Transitverkehr zwischen Binnen- und Transitentwicklungs-
ländern283,

sowie unter Hinweis
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auf, den Binnen- und Transitentwicklungsländern angemes-
sene, umfangreiche und besser koordinierte technische und fi-
nanzielle Hilfe, vor allem in Form von Zuschüssen oder Dar-
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ferner
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lungsländer zu vergrößern, wobei die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten zu berücksichtigen sind und die Achtung der
nationalen Trägerschaft, der nationalen Strategien und der na-
tionalen Souveränität zu gewährleisten ist;

4. fordert die internationale Gemeinschaft, nament-
lich die Mitgliedstaaten, auf, die grundlegenden Ursachen der
extremen Armut und des Hungers anzugehen;

5. unterstreicht, dass der Armutsbeseitigung im Rah-
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29. beschließt, den Unterpunkt „Durchführung der
Zweiten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung
der Armut (2008-2017)“ unter dem Punkt „Beseitigung der
Armut und andere Entwicklungsfragen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundsechzi
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ten und das System der Vereinten Nationen dabei zu unter-
stützen, auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter
und der Ermächtigung der Frauen wirksamer und effizienter
voranzukommen,

im Hinblick auf die wichtige Aufgabe, die den Organisa-
tionen und Organen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere ihren Fonds und Programmen sowie den Sonderor-
ganisationen, bei der Förderung der Frauen im Entwicklungs-
prozess zufällt,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Ge-
schlechter von grundlegender Bedeutung ist, um ein beständi-
ges, integratives Wirtschaftswachstum, die Beseitigung der
Armut und eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen,
im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung und Konferenzen der Vereinten Nationen, und
dass Investitionen zur Förderung von Frauen und Mädchen in
allen Wirtschaftssektoren, insbesondere in Schlüsselberei-
chen wie Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, ei-
nen Multiplikatoreffekt haben, insbesondere im Hinblick auf
Produktivität, Effizienz und ein beständiges und integratives
Wirtschaftswachstum,

in der Erkenntnis
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in den Genuss eines integrativen Wirtschaftswachstums und
einer ebensolchen Entwicklung kommen, im Einklang mit der
Zielsetzung des Konsenses von Monterrey der Internationa-
len Konferenz über Entwicklungsfinanzierung309 und der Er-
klärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung: Ergebnis-
dokument der Internationalen Folgekonferenz über Entwick-
lungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung des Kon-
senses von Monterrey311;

5. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Ver-
einten Nationen und die nichtstaatlichen Organisationen
nachdrücklich auf, durch beschleunigte Anstrengungen und
die Bereitstellung angemessener Mittel eine stärkere Mitspra-
che von Frauen und ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe
in allen Entscheidungsgremien auf höchster staatlicher Ebene
sowie in den Lenkungsstrukturen der internationalen Organi-
sationen sicherzustellen, namentlich durch die Beseitigung
von Geschlechterstereotypen bei Ernennungen und Beförde-
rungen, um Frauen verstärkt in die Lage zu versetzen, Träge-
rinnen von Veränderungsprozessen zu sein und aktiv und
wirksam an der Konzeption, Durchführung, Überwachung
und Evaluierung der nationalen Politiken, Strategien und Pro-
gramme auf dem Gebiet der Entwicklung, der Armutsbe-
kämpfung und der Umwelt und an der Berichterstattung dar-
über mitzuwirken;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Mitwirkung der
Zivilgesellschaft, einschließlich Frauenorganisationen, an der
staatlichen Entscheidungsfindung in Fragen der nationalen
Entwicklungspolitik nach Bedarf weiter zu stärken;

7. legt den Mitgliedstaaten und dem System der Ver-
einten Nationen nahe, dafür zu sorgen, dass die unverzichtba-
re Rolle von Frauen bei der Verhütung und Beilegung von
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Evaluierung von Investitionen zur Förderung der Gleichstel-
lung entsprechende Methoden und Instrumente zu erarbeiten
und zu stärken, und legt den Gebern nahe, in ihrer praktischen
Arbeit, namentlich in den gemeinsamen Koordinierungs- und
Rechenschaftsmechanismen, die Geschlechterperspektive
systematisch zu berücksichtigen;

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, Rechtsvorschriften
und politische Leitlinien zu erlassen und anzuwenden, um die
Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Pflichten zu
fördern, namentlich durch flexiblere Arbeitsregelungen wie
etwa Teilzeitarbeit und die Erleichterung des Stillens für ar-
beitende Mütter, Betreuungseinrichtungen für Kinder und an-
dere abhängige Angehörige bereitzustellen und dafür zu sor-
gen, dass Frauen wie Männer Gelegenheit erhalten, Mutter-
schafts- beziehungsweise Vaterschaftsurlaub, Elternzeit oder
andere Formen der Arbeitsfreistellung in Anspruch zu neh-
men, und dass sie nicht diskriminiert werden, wenn sie von
solchen Leistungen Gebrauch machen;

16. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
wie weit verbreitet Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist, er-
klärt erneut, dass die Anstrengungen zur Verhütung und Be-
seitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen weiter verstärkt werden müssen, und ist sich dessen be-
wusst, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen eines der Hin-
dernisse ist, die sich der Erreichung der Ziele der Gleichstel-
lung, der Entwicklung und des Friedens entgegenstellen, und
dass die Armut von Frauen, ihre politische, soziale und wirt-
schaftliche Machtlosigkeit sowie ihre Marginalisierung mög-
licherweise auf ihren Ausschluss von den sozialpolitischen
Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung und deren
Vorteilen zurückzuführen sind und sie einem erhöhten Ge-
waltrisiko aussetzen können;

17. ermutigt die Regierungen, den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und die anderen Akteure der
Zivilgesellschaft, die Rechte der Arbeitnehmerinnen zu för-
dern und zu schützen, Maßnahmen zu ergreifen, um struktu-
relle und rechtliche Hindernisse für die Gleichstellung am Ar-
beitsplatz und diesbezügliche stereotype Einstellungen zu be-
seitigen, und positive Schritte zur Förderung der gleichen Be-
zahlung für gleiche oder gleichwertige Arbeit einzuleiten;

18. fordert die Regierungen 
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lich für Frauen sind und sie dabei unterstützen, die Kontrolle
über ihre Ersparnisse zu behalten;

26. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die
Diskriminierung von Frauen im Bildungswesen zu beseitigen
und dafür zu sorgen, dass sie gleichberechtigten Zugang zu
allen Bildungsebenen haben;

27. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
Rechtsvorschriften und politische Leitlinien zu erlassen be-
ziehungsweise zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass
Frauen gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden,
Wohnraum und anderen Vermögenswerten haben und über
diese verfügen können, einschließlich im Wege des Erbrechts
sowie über Bodenreformprogramme und Grundstücksmärkte,
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halb, weil Frauen einen unverhältnismäßig hohen Teil der Be-
treuungslast tragen;

35. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die Ge-
sundheit von Müttern nach wie vor zu den Bereichen mit den
gravierendsten gesundheitlichen Ungleichheiten auf der Welt
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66/217. Erschließung der Humanressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/196 vom
18. Dezember 1997, 54/211 vom 22. Dezember 1999, 56/189
vom 21. Dezember 2001, 58/207 vom 23. Dezember 2003,
60/211 vom 22. Dezember 2005, 62/207 vom 19. Dezember
2007 und 64/218 vom 21. Dezember 2009,

betonend, dass die Erschließung der Humanressourcen
im Mittelpunkt der wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Entwicklung steht und dass Gesundheit und Bildung
Kernbestandteile der Erschließung der Humanressourcen
sind, 

sowie betonend, dass die Erschließung der Humanres-
sourcen von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen
ist, die unternommen werden, um die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, zu erreichen und mehr Chancen für alle Men-
schen zu schaffen, insbesondere für die schwächsten Bevöl-
kerungsgruppen, 

unter Begrüßung der beträchtlichen Anstrengungen, die
im Laufe der Jahre unternommen worden sind, jedoch in der
Erkenntnis, dass es vielen Ländern nach wie vor enorme Pro-
bleme bereitet, einen ausreichenden Bestand an Humanres-
sourcen aufzubauen, um den nationalen wirtschaftlichen und
sozialen Bedarf zu decken, und dass die Ausarbeitung und
Umsetzung wirksamer Strategien auf dem Gebiet der Human-
ressourcen häufig Ressourcen und Kapazitäten erfordern, die
in den Entwicklungsländern nicht immer zur Verfügung ste-
hen,

betonend, dass die Erschließung der Humanressourcen
in Anbetracht der derzeitigen weltweiten Herausforderungen,
einschließlich der fortdauernden nachteiligen Auswirkungen
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, insbesondere
auf die Entwicklung, noch entscheidender dafür ist, die nega-
tiven Auswirkungen der weltweiten Krise zu mildern und die
Grundlage für ein dauerhaftes, integratives und ausgewoge-
nes Wachstum und eine ebensolche Erholung zu schaffen, 

in der Erkenntnis, dass die Vorteile der Erschließung
der Humanressourcen sich am besten in einem nationalen und
internationalen Umfeld verwirklichen lassen, das der Chan-
cengleichheit, dem Zugang zu Bildung und der Nichtdiskri-
minierung förderlich ist und günstige Rahmenbedingungen
für die Schaffung von Arbeitsplätzen wahrt, 

sowie in der Erkenntnis, dass die fortdauernden nachtei-
ligen Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise, vor allem auf die Entwicklung, auch weiterhin die Fä-
higkeit vieler Länder, insbesondere der Entwicklungsländer,
schmälern, die mit der Erschließung der Humanressourcen
verbundenen Herausforderungen anzugehen und zu bewälti-
gen und wirksame Strategien für die Armutsbeseitigung und
die nachhaltige Entwicklung auszuarbeiten und umzusetzen, 

in Anerkennung des wichtigen Zusammenhangs zwi-
schen internationaler Migration und Entwicklung sowie der
Notwendigkeit, sich den Herausforderungen und Chancen zu

stellen, die sich durch die Migration für die Herkunfts-, Tran-
sit- und Zielländer ergeben, in der Erkenntnis, dass die Migra-
tion für die Weltgemeinschaft mit Vorteilen wie auch mit
Herausforderungen verbunden ist, und betonend, dass die Ab-
wanderung von Fachkräften in vielen Entwicklungs- und
Transformationsländern weiterhin ein ernstes Problem dar-
stellt und die Anstrengungen auf dem Gebiet der Erschlie-
ßung der Humanressourcen untergräbt,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Ge-
schlechter von grundlegender Bedeutung für die Verwirkli-
chung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, die Beseiti-
gung der Armut und eine nachhaltige Entwicklung ist, im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und Konferenzen der Vereinten Nationen, und
dass Investitionen zur Förderung von Frauen und Mädchen in
allen Wirtschaftssektoren, insbesondere in Schlüsselberei-
chen wie Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, ei-
nen Multiplikatoreffekt haben, insbesondere im Hinblick auf
Produktivität, Effizienz und ein dauerhaftes Wirtschafts-
wachstum,

anerkennend, dass Bildung der Schlüssel dazu ist, die
Entfaltung des menschlichen Potenzials, die Gleichstellung
und die Völkerverständigung zu fördern, das Wirtschafts-
wachstum aufrechtzuerhalten und die Armut zu beseitigen,
sowie anerkennend, dass es zur Erreichung dieser Ziele uner-
lässlich ist, dass alle Menschen, einschließlich der indigenen
Völker, der Mädchen und Frauen, der Landbevölkerung und
der Menschen mit Behinderungen, Zugang zu einer hochwer-
tigen Bildung haben,

betonend, dass die Regierungen die Hauptverantwor-
tung für die Ausarbeitung und Durchführung einer geeigneten
Politik zur Erschließung der Humanressourcen tragen und
dass die internationale Gemeinschaft die nationalen Anstren-
gungen der Entwicklungsländer kontinuierlich unterstützen
muss, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs322;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erschließung
der Humanressourcen in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung zu stellen und kurz-, mittel- und
langfristige Strategien zu entwickeln, um ihre Kapazitäten auf
dem Gebiet der Humanressourcen effektiv zu verbessern, da
gebildete, gesunde, fähige, produktive und flexible Arbeits-
kräfte die Grundlage für die Herbeiführung eines dauerhaften,
integrativen und ausgewogenen Wirtschaftswachstums und
einer ebensolchen Entwicklung sind; 

3. betont, dass die Mitgliedstaaten die Erschließung
der Humanressourcen in ihren nationalen Entwicklungsstra-
tegien, einschließlich der nationalen Entwicklungspolitik und
der Strategien zur Armutsbeseitigung und zur Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele, betonen und sie in diese ein-
binden müssen, um die strukturbedingten und mehrdimensio-

322 A/66/206.
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nalen Probleme zu beheben, die einer Verbesserung der natio-
nalen Produktionskapazitäten im Wege stehen, und sicherzu-
stellen, dass alle nationalen Akteure im Entwicklungsbereich
die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Erschließung der
Humanressourcen berücksichtigen; 

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, ausgehend von den
nationalen Entwicklungszielen umfassende Strategien zur Er-
schließung der Humanressourcen zu beschließen und umzu-
setzen, die eine starke Verbindung zwischen allgemeiner und
beruflicher Bildung und Beschäftigung gewährleisten, dazu
beitragen, einen produktiven und wettbewerbsfähigen Ar-
beitskräftebestand zu erhalten, und auf die Bedürfnisse der
Wirtschaft eingehen; 

5. betont, dass die Mitgliedstaaten sektorübergreifen-
de Ansätze und Mechanismen beschließen müssen, um den
mittel- und langfristigen Bedarf auf dem Gebiet der Erschlie-
ßung der Humanressourcen für alle Wirtschaftssektoren zu
ermitteln und Politiken und Programme zur Deckung dieses
Bedarfs auszuarbeiten und durchzuführen; 

6. betont, dass Investitionen in die Erschließung der
Humanressourcen ein fester Bestandteil nationaler Entwick-
lungspolitiken und -strategien sein sollen, und fordert in die-
ser Hinsicht die Einführung politischer Maßnahmen zur Er-
leichterung von Investitionen, die auf die physische und so-
ziale Infrastruktur gerichtet sind, namentlich in den Bereichen
Bildung, insbesondere Weiterqualifizierung und Berufsaus-
bildung auf Gebieten wie Wissenschaft und Technologie, ein-
schließlich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie, sowie Kapazitätsentwicklung, Gesundheit und nachhalti-
ge Entwicklung;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, nach Bedarf auch
weiterhin umfassende Systeme des sozialen Schutzes zu stär-
ken, politische Maßnahmen zu beschließen, welche bestehen-
de Sicherheitsnetze stärken und schwache Gruppen schützen,
und andere geeignete Maßnahmen zu treffen, einschließlich
der Ankurbelung des Inlandsverbrauchs und der Inlandspro-
duktion, ist sich dessen bewusst, dass Basissysteme der sozia-
len Sicherung, die entsprechend den einzelstaatlichen Priori-
täten und den jeweiligen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten
festgelegt werden, systemische Ansätze zur Bekämpfung von
Armut und Schutzlosigkeit bieten und maßgeblich zum Er-
folg von Strategien zur Erschließung der Humanressourcen
beitragen können, erkennt in dieser Hinsicht an, dass viele
Entwicklungsländer nicht über die erforderlichen Finanz08 Tc
Wit-
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tionen, auf, die Maßnahmen zu unterstützen, die die Entwick-
lungsländer ergreifen, um die nachteiligen Auswirkungen
von HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und anderen Infektions-
krankheiten, insbesondere in Afrika, zu bekämpfen und nicht-
übertragbare Krankheiten, die eine Herausforderung epidemi-
schen Ausmaßes darstellen, und ihre Auswirkungen auf die
Humanressourcen zu verhindern und einzudämmen;

14. fordert die zuständigen Institutionen der Vereinten
Nationen auf, die einzelstaatlichen Anstrengungen zum Auf-
bau institutioneller Kapazitäten zu unterstützen, die in der La-
ge sind, zusätzlich zur Bereitstellung von Ausbildungsange-
boten für den Einzelnen auch dem langfristigen nationalen
Bedarf auf dem Gebiet der Erschließung der Humanressour-
cen gerecht zu werden; 

15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den
Entwicklungsländern bei der Umsetzung nationaler Strategi-
en zur Erschließung der Humanressourcen behilflich zu sein,
und legt der internationalen Gemeinschaft, einschließlich des
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bekräftigend, wie wichtig die umfassende Grundsatz-
überprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten ist,
durch die die Generalversammlung die grundlegenden sys-
temweiten Richtlinien für die Entwicklungszusammenarbeit
des Systems der Vereinten Nationen und die Modalitäten auf
einzelstaatlicher Ebene festlegt,

anerkennend, wie wichtig es ist, Hilfe zur Bewältigung
der Herausforderungen bei der Verbesserung der menschli-
chen Lebensbedingungen bereitzustellen und zu diesem
Zweck die Resolution 62/208 durchzuführen,
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der siebzehnten Tagung des Hochrangigen Ausschusses ab-
zuhalten;

3. beschließt außerdem, den Unterpunkt „Süd-Süd-
Zusammenarbeit“ unter dem Punkt „Operative Entwick-
lungsaktivitäten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den
Generalsekretär, ihr auf der genannten Tagung einen umfas-
senden Bericht über den Stand der Süd-Süd-Zusammenarbeit
vorzulegen.

RESOLUTION 66/220

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/446,
Ziff. 24)331.

66/220. Landwirtschaftliche Entwicklung und
Ernährungssicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung des Weltgipfels für
Ernährungssicherheit332, insbesondere die Fünf römischen
Grundsätze für nachhaltige globale Ernährungssicherung,

sowie unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Um-
welt und Entwicklung333, die Agenda 21334, das Programm für
die weitere Umsetzung der Agenda 21335, die Erklärung von
Johannesburg über nachhaltige Entwicklung336 und den
Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwick-
lung („Durchführungsplan von Johannesburg“)337, den Kon-
sens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung338, das Ergebnis des Weltgipfels
2005339 und die Erklärung von Doha über Entwicklungsfinan-
zierung: Ergebnisdokument der Internationalen Folgekonfe-
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und eine angemessene Ernährung zu gewährleisten und das
Ziel der Halbierung der Zahl der unterernährten Menschen
spätestens bis zum Jahr 2015 sowie die anderen international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, zu erreichen,

unter Hinweis auf die Vereinbarung, dass die Minister-
konferenz und die zuständigen Organe der Welthandelsorga-
nisation die Auswirkungen der Ergebnisse der Uruguay-Run-
de auf die am wenigsten entwickelten Länder sowie auf die
Nettonahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungslän-
dern laufend beobachten werden, mit dem Ziel, Fördermaß-
nahmen zu begünstigen, damit die Länder ihre Entwicklungs-
ziele erreichen können, und in dieser Hinsicht fordernd, dass
der Beschluss von Marrakesch über Maßnahmen betreffend
die möglichen nachteiligen Auswirkungen des Reformpro-
gramms auf die am wenigsten entwickelten Länder und die
Nettonahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungslän-
dern346 umgesetzt wird,

unter Betonung
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10. ist sich dessen bewusst, dass Unterentwicklung,
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und internationalen Entwicklungspolitik und unter Berück-
sichtigung der Regeln und Bestimmungen der Welthandelsor-
ganisation;

22. unterstützt die konkreten Initiativen zur Verbesse-
rung des Schutzes der Schwächsten vor übermäßigen Preis-
schwankungen durch Strategien, Werkzeuge und Instrumente
des Risikomanagements, wie die Erarbeitung des von der
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten gelei-
teten Pilotprojekts eines gezielten regionalen humanitären
Notfall-Nahrungsmittelvorratssystems, im Einklang mit An-
hang 2 zu den Übereinkünften der Welthandelsorganisation;

23. erkennt an, dass die Kleinbauern in den Entwick-
lungsländern, einschließlich der Frauen und der lokalen und
indigenen Gemeinschaften, für die Gewährleistung der Er-
nährungssicherheit und der Ernährung, die Verringerung der
Armut und die Bewahrung der Ökosysteme wichtig sind und
dass ihre Entwicklung unterstützt werden muss;

24. stellt fest, dass sich die indigenen Völker im Zu-
sammenhang mit der Ernährungssicherheit Herausforderun-
gen gegenübersehen, und fordert in dieser Hinsicht die Staa-
ten auf, besondere Maßnahmen zu ergreifen, um die tieferen
Ursachen des unverhältnismäßig hohen Ausmaßes an Hunger
und Mangelernährung bei den indigenen Völkern zu bekämp-
fen;

25. betont, dass als Strategie zur Verbesserung der
landwirtschaftlichen Entwicklung und der Ernährungssicher-
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rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen außerdem, die Generalversammlung über die diesbezüg-
lichen Fortschritte unterrichtet zu halten;

3. unterstreicht, dass alle Aktivitäten, die sich aus der
Durchführung dieser Resolution ergeben, aus außerplanmäßi-
gen Mitteln zu finanzieren sind;

4. fordert die Regierungen und die zuständigen re-
gionalen und internationalen Organisationen auf, freiwillige
Beiträge zu entrichten und das Jahr auch anderweitig zu un-
terstützen, und bittet die nichtstaatlichen Organisationen, die
anderen maßgeblichen Akteure und den Privatsektor, freiwil-
lige Beiträge zur Begehung des Jahres zu entrichten und es zu
unterstützen.

RESOLUTION 66/222

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/446,
Ziff. 24)357.

66/222. Internationales Jahr der familienbetriebenen 
Landwirtschaft 2014

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Resolution 16/2011, die am 2. Juli
2011 von der Konferenz der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen auf ihrer sieben-
unddreißigsten Tagung verabschiedet wurde358,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 65/178 der Ge-
neralversammlung vom 20. Dezember 2010 über landwirt-
schaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit,

in Anbetracht der am 18. November 2009 verabschiede-
ten Erklärung des Weltgipfels für Ernährungssicherheit359, in
der unter anderem Unterstützung für die besonderen Bedürf-
nisse der Kleinbauern bekundet wird, unter denen viele Frau-
en sind,

unter Hinweis auf die Resolution 1980/67 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1980 über internationale
Jahre und Jahrestage und die Resolutionen der Generalver-
sammlung 53/199 vom 15. Dezember 1998 und 61/185 vom
20. Dezember 2006 über die Verkündung internationaler Jah-
re,

bekräftigend, dass familienbetriebene Landwirtschaft
und kleinbäuerliche Landwirtschaft eine wichtige Grundlage
für nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung mit dem Ziel der
Ernährungssicherung sind,

anerkennend, dass familienbetriebene Landwirtschaft
und kleinbäuerliche Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag
zur Ernährungssicherung und zur Armutsbekämpfung und
damit zur Erreichung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungszie-
le leisten können,

1. beschließt, das Jahr 2014 zum Internationalen Jahr
der familienbetriebenen Landwirtschaft zu erklären;

2. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, eingedenk der Bestimmungen
in der Anlage zu Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und So-
zialrats, die Begehung des Internationalen Jahres der famili-
enbetriebenen Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit den
Regierungen, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche
Entwicklung, der Beratungsgruppe für internationale Agrar-
forschung und anderen zuständigen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen sowie den in Betracht kommen-
den nichtstaatlichen Organisationen zu erleichtern, bittet die
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereier inlä8(e)-1.31.1084 T
.0012 N-4.7(r)285 Tw
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1. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag der Premier-
ministerin Bangladeschs, die Verknüpfungen und Synergien
zusammenzuführen, die zwischen der Ermächtigung der
Menschen und der Entwicklung bestehen und deren Aus-
drucksformen die Beseitigung von Armut und Hunger, die
Verringerung der Ungleichheit, den Abbau von Benachteili-
gung, die Schaffung von Arbeitsplätzen für alle, die Einbezie-
hung bisher ausgeschlossener Menschen, die Beschleunigung
der menschlichen Entwicklung und die Bekämpfung des Ter-
rorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen im
Einklang mit dem Völkerrecht sind;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Angebot der
Regierung Bangladeschs, in der ersten Jahreshälfte 2012 eine
internationale Konferenz über die Ermächtigung der Men-
schen und die Entwicklung einzuberufen, um die Auffassun-
gen der Mitgliedstaaten zu diesem Thema einzuholen.

RESOLUTION 66/225

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/66/449, Ziff. 11)370:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mon-
tenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San Marino, Saudi-
Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-

dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tu-
nesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
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sowie unter Hinweis auf das Gutachten des Internationa-
len Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des
Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet373

und ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom
20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen des besetzten palästinensischen
Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel besetzter arabischer Gebiete durch die Besatzungs-
macht Israel,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die von
der Besatzungsmacht Israel angerichtete großflächige Zerstö-
rung von Ackerland und Obstplantagen in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich des Entwurzelns einer
großen Zahl fruchttragender Bäume und der Zerstörung von
landwirtschaftlichen Betrieben und Gewächshäusern, und
über die diesbezüglichen gravierenden Auswirkungen auf die
Umwelt und die Wirtschaft,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die von der Be-
satzungsmacht Israel verursachten umfangreichen Zerstörun-
gen lebenswichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserlei-
tungen und Abwassersystemen, in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet, insbesondere in letzter Zeit im Gazastreifen,
wodurch es unter anderem zu Umweltverschmutzung kommt
und die Wasserversorgung und die sonstigen natürlichen Res-
sourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt werden,

in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von dem Bericht
2009 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen über die
ernste Umweltsituation im Gazastreifen374 und betonend, dass
Folgemaßnahmen zu den in dem Bericht enthaltenen Emp-
fehlungen ergriffen werden müssen,

im Bewusstsein der nachteiligen Auswirkungen der is-
raelischen Siedlungen auf die palästinensischen und anderen
arabischen natürlichen Ressourcen, insbesondere als Ergeb-
nis der Beschlagnahme von Land und der zwangsweisen Um-
leitung von Wasserressourcen, und der katastrophalen sozio-
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rechtswidrige Maßnahmen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, Wiedergutma-
chung zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass
diese Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffen-
den Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der
israelischen Seite behandelt wird;

4. betont, dass die Mauer und die Siedlungen, die
derzeit von Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, erbaut
werden, gegen das Völkerrecht verstoßen und das palästinen-
sische Volk auf schwerwiegende Weise seiner natürlichen
Ressourcen berauben, und fordert in diesem Zusammenhang
die uneingeschränkte Befolgung der in dem Gutachten des In-
ternationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004373 und in den ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, namentlich




